
1909.

Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 29 . Juni 1909.

Gesetze, Verordnungen und Entscheidungen,
sowie

Nm'iimtivbestiiilimmgeil des Gcmmderates, Stadtrates mid des Magistrates
mAngelegenheiten der Genieindenemaltnng und politischen AmtMlsrung.

Anhalt:
I . Verordnungen und Entscheidungen:

1. Umwandlung einer türkischen Großhandlungsfirma in eine öffentliche !
Handelsgesellschaft.

2 . Befähigungsnachweis für das Zahntechnikergewerbe.
3 . Vorgarteneinfriedung.
4 . Einberufung zur Überprüfung und Superarbitrierung mittels Ein¬

berufungskarte.
5 . Gewerberechtliche Behandlung des Wanderhandels mit Reibsand und

Wascheln.
6. Nichtgewährung des militärischen Unterhaltsbeitrages bei freiwilliger

aktiver Dienstleistung in den Beschäl - und Depotstationen.
7 . Anordnungen , betreffend das Hilfspersonale in der Großmarkthalle,

Abteilung für Fleischwarcn.
8 . Verpflegskostenersatz gegenüber Kroatien und Slavonien für syphilis -,

trachom - und geisteskranke Arbeiter.
9 . Regelung der Kompetenz der Staatsbehörden zur Erlassung des klber-

füllungsverbotes bei Kleinbahnen.
10 . Abschreibung der Militärtaxen.
kl . Ehrenzeichen für vieljährige verdienstliche Mitgliedschaft bei einer land¬

sturmpflichtigen Körperschaft.
12 . Todesfallsanzeigcn von der Marine angehörigen Militärpersonen.
13 . Neucintcilung der Auffichtsbezirke der Gewerbe -Inspektion.
14 . Verfügungen bezüglich der Matrikenführung anläßlich der Errichtung ^

der Pfarre Kaisermühlen , II . Bezirk.
15 . Reisen nach Russisch-Zentralasien.
16 . Untersuchungsproben von Lebensmitteln.
17 . Dispens vom Befähigungsnachweise nach ß 13 o, Absatz 6 der Gewerbe¬

ordnung.
18 . Bestellung von Kellerei -Inspektoren.
19 . Schonzeit für Weißfischarten.
20 . Vertrieb Professor Dr . Schlei ch'scher Präparate.

21 . Aussichten einheimischer Arbeiter in Westdeutschland.
22 . Fleischtransport auf Wagen.
23 . Ableben des Honorar -Mze -Konsuls beim brasilianischen Honorarkonsnlate

in Wien , Moritz Hübner.

II . Normativbestimmungen :
Gemeinderat:

24 . Regelung des Dienstverhältnisses des Kanzleipersonales für den städtischen
Fuhrwerksbetrieb.

Stad trat:

25 . Vorschrift für den Dienst bei den außerhalb des Zentral -Biehinarktes
und der Schlachthäuser gelegenen städtischen Brückenwagen.

Magistrat:
26 . Verbot der Übernahme von Bürgschaften.
27 . Ausgabe von ermäßigten Badekarten für städtische Bedienstete an den

Badekassen.
28 . Geschäftsverteilung für die Oder -Magistratsräte.
29 . Dienstesvorschrift für die Besorgung der Aufsicht über die Wasser -, Gas-

und Kanalleitungen am Zentral -Viehmarkte St . Marx.
30 . Abgabe der den einlaufenden Akten heiliegenden Geldbeträge und Wert¬

gegenstände an die städtische Hauptkassa (-Abteilung ).
31 . Adressierung der Zuschriften an das Landesgericht für Zivilsachen , be¬

ziehungsweise Strafsachen.
32 . Änderung der Geschäftseinteilung . , .
33 . Dienstliche Stellung und Wirkungskreis der Direktion der städtischen

Stellwagenunternehmung.

Verzeichnis der im,Reichsgesetzblatte und im Landes¬
gesetzblatte fürÖsterreich unter derEnns imJahre
1909 publizierten Gesetze und Verordnungen.

I. Verordnungen und Entscheidungen.
r.

Umwandlung einer türkischen Großhandlnngsfirma
in eine öffentliche Handelsgesellschaft.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 28 . De¬

zember 1908 , Nr . 9531/08 (M . B . A . II , 25286/09 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k. k. Senats¬
präsidenten Zenker,  in Gegenwart der Räte des k. k. Berwaltungsgerichts-
hofes Freiherrn v. Weiß , Dr . Pantueek , Dr . Weingarten  und
Freiherrn v. Weber)  dann des Schriftführers k. k. Bezirks -Kommissärs
Ritter v. T h a a, über die Beschwerde des L. R . einverständlich mit der Firma
I . Z . L Komp , in Wien gegen die Entscheidung des k. k. Handelsministeriums
vom II . März 1908 , Z . 6751 , betreffend die Anzeige über den Beitritt des
Beschwerdeführers zu dem von A . Z . betriebenen Unternehmen , infolge Verzichtes
aus die öffentliche mündliche Verhandlung , in nichtöffentlicher Sitzung auf
Grund der administrativen Verhandlungsakten zu Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

E n ts ch e i d u n g s g r ün d e.

L. R . hat dem magistratischen Bezirksamte für den II . Wiener Gemeinde
bezirk angezeigt , daß er dem von dem türkischen Großhändler U . Z . betriebenen
traktatmäßigen türkischen Großhandel (Import und Export von orientalischen
Teppischen Standort II ., _gaffe 6) als Handelsgesellschafter beigetreten sei
und gemeinschaftlich mit demselben unter der protokollierten Gesellschaftsfirma
A . Z . L Komp , diesen Großhandel betreibe.

Die Gewerbebehörden und in letzter Instanz das k. k. Handelsministerium
haben diese Anzeige nicht zur Kenntnis genommen , und zwar die letzte Instanz
mit der Begründung , daß die Anzüge eine Anmeldung von der Übernahme des

> bestehenden Gewerbeunternehmens des türkischen Untertanen D . Z . durch eine
österreichische offene Handelsgesellschaft beinhaltet , dieselbe somit nur als eine
neue Gewerbeanmeldung der Amtshandlung unterzogen werden könnte , was
die Partei nicht anstrebe.

Dagegen richtet sich die vorliegende Beschwerde , in welcher im wesentlichen
eingewcndct wird:

Die offene Handelsgesellschaft könne , müsse aber nicht unter einer ge¬
meinsamen Firma angemeldet werden ; es können vielmehr die Gesellschafter

! einzeln , jeder für sich das Gewerbe anmelden und insbesondere dann , wenn ein
Gesellschafter türkischer Kaufmann ist und die ihm nach dem Hofkammerdekrete
vom 28 . Juli 1806 obliegende Anmeldepflicht erfüllt habe.

Der Gerichtshof konnte diese Beschwerde nicht als begründet ansehen.
Es handelt sich im vorliegenden Falle um die Frage , ob aus Anlaß des

Beitrittes des Beschwerdeführers zu dem bisher von ?) . Z . allein betriebenen
Unternehmen und der dadurch unstreitig bewirkten Gründung einer offenen
Handelsgesellschaft eine neue von der Gesellschaft ausgehende Gewerbeanmeldung
erforderlich war . Der Gerichtshof mußte diese Frage bejahen.

Gemäß tz 56 der Gewerbeordnung hat eine neue Anmeldung statt-
! zufinden , wenn ein Gewerbeetablissement durch Akte unter Lebenden auf einen

anderen übertragen wird . Ein Wechsel in der Person des Unternehmers
bedingt also eine neue Gewerbeanmeldung . Im vorliegenden Falle ist aber ein
Wechsel in der Person des Unternehmers eingetreten . Während früher das
Gewerbe von Ä . Z . allein und nur für seine Rechnung betrieben wurde , soll

! nunmehr der Betrieb von ihm und dem Beschwerdeführer gemeinsam geführt
und für gemeinsame Rechnung stattfinden , er ist nicht mehr alleiniger selbständiger
Unternehmer , sondern nur mehr Teilhaber an dem gemeinsamen Unternehmen.
Es hatte daher eiue Neuanmcldung stattzufinden , diese Anmeldung aber konnte
nur von der Gesellschaft ausgehen . Denn gemäß Z 11 der Gewerbeordnung ist

' zur Anmeldung des Gewerbes der Unternehmer verpflichtet ; Unternehmer aber
ist, wie eben gezeigt , nicht jeder der Gesellschafter für sich, sondern die Ge¬
sellschaft selbst. Eine derartige Anmeldung ist auch deshalb erforderlich , weil
dieselbe die Behörden in die Lage versetzt, zu prüfen , ob die Gesellschaft , welche
tatsächlich das Unternehmen betreiben will , die Rechtsfähigkeit im Sinne des
ß 3 der Gewerbeordnung besitzt. Hiebei ist der Hinweis der Beschwerde , daß
offene Handelsgesellschaften keine juristischen Personen seien, ganz irrelevant;
denn im ß 3 der Gewerbeordnung ist anerkannt , daß juristische Personen und
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Gesellschaften Gewerbe betreiben können , es ist daher diesen letzteren , auch
wenn ihnen sonst juristische Persönlichkeit nicht zukommt , grundsätzlich die Fähigkeit
zugestanden , in gewerberechllicher Beziehung als Rechtssubjekte aufzutreten.

Die Auslegung der Beschwerde , daß bei derartigen Gesellschaften es den
Gesellschaftern anhcimgegebcn sei, ob die Anmeldung von der Gesellschaft oder
von jedem einzelnen Gesellschafter für sich erstattet werden soll, ist angesichts
des obligatorischen Charakters der Bestimmung des 8 11 ausgeschlossen . Z 11
verpflichtet den Unternehmer kzrir Anmeldung , die Anmeldung muß also von
dem Unternehmer oder in dessen Namen erstattet werden und die Behörde soll
durch die Anmeldung in Kenntnis gelangen , wer das Gewerbe betreibt.

Dieser Zweck würde nicht erreicht , wenn jeder der Gesellschafter für sich
die Anmeldung erstatten würde , so, als ob jeder für sich ein Gewerbe be¬
treiben würde.

Im vorliegenden Falle hat der Beschwerdeführer den Beitritt zu dem
Unternehmen angczeigt , eine neue Anmeldung seitens der Gesellschaft wurde
nicht erstattet , also der Bestimmung des Zit nicht Rechnung getragen . Die
Behörden waren daher berechtigt , die Anzeige nicht zur Kenntnis zu nehmen.

Wenn aber die Beschwerde vermeint , daß cs sich im vorliegenden Falle
um die durch besondere Bestimmungen geregelten Rechte eines türkischen Unter¬
tanen handelt , so ist darauf zu erwidern , daß Beschwerdeführer diese Rechte
nicht für sich beanspruchen kann , weil er nicht türkischer Untertan ist, daß
anderseits das Recht , das A . Z . zur Ausübung des Gewerbes nicht in Frage
gestellt wurde und daß endlich auch die Gesellschaft als solche nicht schon deshalb
jene Rechte für sich in Anspruch nehmen kann , weil einer der beiden Ge-
rellschafter türkischer Untertan ist.

Es war sohin die Beschwerde abzuweisen.

2 .

Befähigungsnachweis für das Zahntechnikergewerbe.
Erlaß der k. k. n.-ö. Statthaltern vom 17 . Februar 1909,

Z . I a-526/3 (M . Abt . XVll 988/09 , Normalienblatt des
Magistrates Nr . 70 ) :

Das k. k. Handelsministerium hat mit Erlaß vom 1. Februar 1909,
Z . 97195 er 1908 , dem Rekurse des A. K. in Wien gegen die h. o. Ent¬
scheidung vom 7. August 1908 , Z . I u-2543 , mit welcher dem Genannten die
Konzession zum Betriebe des Zahntechnikergcwerbes mit dem Standorte in
Wien , XIX ., Döblinger Hauptstraße 6, mangels des vollständigen gesetzlichvor¬
geschriebenen Nachweises Uber die Verwendung als Gehilfe bei einem Zahn¬
techniker verweigert wurde , Folge gegeben und erteilt demselben unter gleich¬
zeitiger Aufhebung der angefochtenen Entscheidung die angestrebte Konzession,
weil bei dem Umstande , als Rekurrent durch mehr als acht Jahre bei einem
Zahnarzte , der in der maßgebenden Zeit seit mehr als vier Jahren auch im
Besitze eines Gewerbescheines zum Betriebe des Zahnlechnikergewerbes war und
die Arbeitszeit bei einem Zahnarzte mit Gewerbeschein zum Betriebe des Zahn-
technikergcwerbes der Verwendung bei einem befugten Zahntechniker gleichkommt,
gegen die Erteilung der in Rede stehenden Konzession ein im Gesetze begründetes
Hindernis nicht besteht.

Borgarteneiufriedung.
I. Die Vorgortcneinfriedung kann nur dann als
konscnswidrig betrachtet werden , wenn feststeht, daß
sie mit der zur Zeit des Konsenses hinsichtlich des
Einfricdungsmodus bestandenen Übung tatsächlich nicht

im Einklänge ist.
Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 26 . Fe¬

bruar 1909 , Nr . 1816 (M . B . A. XVIlI -23081/09 ) :
Im Namen Seiner Mafcstät des Kaisers!

Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unlcr dem Vorsitze des k. k. zweiten
Präsidenten Dr . Ritter v. Alter,  in Gegenwart der Räte des k. k. Ver-
waltungsgcrichtshofcs Dr . S ch i m in , Dr . Freiherr v. Hiller - Schönaich,
Dr . P a n t u ö e k und Dr . Sachs,  dann des Schriftführers , k. k. Bezirks-
Kommissärs Ritter v. T h a a, über die Beschwerde des Friedrich Wärn¬
dorfer  in Wien gegen die Entscheidung der Wiener Bau -Deputation vom
II . Juni 1907 , Z . 2I/B .-D ., betreffend eine Vorgarten -Einfriedung nach der
am 26 . Februar 1909 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und
zwar nach Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen
des Dr . Gotthils Bamberg  er , Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in
Vertretung der Beschwerde zu Recht erkannt:

Die angefochtene Entscheidung wird wegen mangelhaften Verfahrens
aufgehoben.

Entscheidungsgründe.
Unter dem 12 . Jänner 1907 , Z . 942 , erließ das magistratische

Bezirksamt für den XIX . Bezirk in Wien als Baubehörde erster Instanz von
amtswegen an Friedrich Wärndorfer,  Hausbesitzer in Wien , folgenden
Auftrag:

„Mit dem Konsense der Gemeinde Ober -Döbling vom 21 . August 1882,
Z . 4777 , wurde die Bewilligung zur Erbauung eines Wohnhauses auf der
Realität Einl .-Z . 493 Ober -Döbling *) erteilt und hiebei auch nachstehendes
bedungen:

Die Vorgarteneinfriednng ist an den beiden Straßen in der ministeriell
genehmigten Baulinie zu errichten , dieselbe konform den bestehenden Ein¬
friedungen auszuführen und von dem jeweiligen Hauseigentümer ans seine
Kosten fortwährend in gutem Stande zu erhalten.

Die derzeit angebrachte Verschalung des Einfriedungsgitters entspricht
nun nicht dieser rechtskräftigen , auf dem Bauobjekte haftenden Konsens¬
bedingung , weil hiedurch das Einsriedungsgitter einen ganz außergewöhnlichen
unästhetischen Charakter bekommt und daher nicht konform den bestehenden Ein¬
friedungen ausgeführt ist.

Sie erhalten demnach den Auftrag , die Verschalung der Vorgarten-
abfriedung binnen vier Wochen zu entfernen . "

Dem dagegen ergriffenen Rekurse des genannten Hauseigentümers hat
die Bau -Deputation für Wien mit der Entscheidung vom II . Juni 1907,
Z . 21/B .-D ., » nter Bestätigung des angefochtenen Auftrages keine Folge
gegeben.

Hiegegen richtet sich die Beschwerde des Friedrich Wärndorfer,  bei
deren Erledigung der Verwaltungsgcrichtshof sich von den nachstehenden Er¬
wägungen leiten ließ:

Die au erster Stelle vorgebrachte Einwendung , daß die Bedingung des
Konsenses vom 21 . August 1882 , Z . 4777 , wonach die Einfriedung konform
den bestehenden Einfriedungen auszuführen war , grundbüchcrlich auf dem
Reale des Beschwerdeführers nicht aushafte , ist ohne Belang , weil die einem
Baukonsense beigcfügte Konsensbedingung öffentlich -rechtlicher Natur ist und
dem Bauobjekte eine Beschränkung publiei jaria auflastet , welche von der
grundbücherlichen Eintragung vollständig unabhängig ist.

In eine Überprüfung der zweiten Einwendung , womit die Begründung
der angefochtenen Entscheidung bekämpft wird , welche dahin geht, daß das
Einfriedungsgitter durch die vom Beschwerdeführer angebrachte jalousieartigc
Verschalung einen außergewöhnlichen und unästhetischen Charakter bekomme,
einzugehen , ist dem Verwaltungsgerichshofc im Hinblicke auf die Bestimmung
des H 3, lit . s des Verwaltungsgcrichtshof -Gesetzes verwehrt , da cs sich hiebei
um eine Frage handelt , die von der Verwaltungsbehörde nach ihrem freien,
sachverständigen Ermessen zu beurteilen ist. Die gleiche Erwägung steht aber
auch der weiteren Einwendung der Beschwerde entgegen , welche die Anbringung
der Verschalung beim Einsriedungsgitter durch den Hinweis auf die seit der
Errichtung der Einfriedung cingetretene größere Störung in der Nachbarschaft
und die Unmöglichkeit , derselben durch Anbringung einer Hecke wirksam zu
steuern , zu rechtfertigen sucht.

Anders dagegen verhält cs sich mit dem folgenden Beschwerdepunkte , in
welchem die weitere Begründung der angefochtenen Entscheidung , daß die beim
Einsriedungsgitter angebrachte Verschalung der Bedingung des Baukonscnses
vom 21 . August 1882 widerstreite , indem durch die angebrachte Verschalung
die Einfriedung nicht konform den bestehenden Einfriedungen ausgeführt er¬
scheine, bekämpft wird.

In die Überprüfung dieser Einwendung rechtlicher Natur hatte der
Verwaltnngsgerichtshof allerdings einzutretcn , weil der Auftrag zur Entfernung
der Verschalung nur dann als gerechtfertigt angesehen werden kann , wenn
festgestellt ist, daß die beanständete Verschalung im obigen Sinne konsenswidrig
sei, wofür wieder die Verhältnisse zur Zeit der Erlassung des Konsenses selbst
als entscheidend in Betracht kommen müssen.

In dieser Richtung hatte aber der Beschwerdeführer schon im Jnstanzen-
zuge ausdrücklich die Behauptung vorgebracht , daß die Vorgarteneinfriedungen
im Jahre 1882 in ähnlicher Weise ausgeführt wurden , wie die beim Hause
de- Beschwerdeführers derzeit bestehende Einfriedung und daß an einzelnen
Häusern der Währingcr und Döblinger Lottageanlagen auch heute noch der¬
artige Verschalungen der Einfriedungen bestehen, wie die des Beschwerde¬
führers , worüber er sich auf die Zeugenschaft des Karl Müller,  Direktor
des Wiener Cottagcvcrcines , und amtlichen Augenschein berief.

Diese schon im Administrativverfahrcn vorgebrachte Behauptung wird in
der heutigen Beschwerde des näheren dahin ausgeführt , daß zu jener Zeit
Staketcnzäune bestanden , bei denen in vielen Fällen die Staketen so knapp
aneinander standen , daß ein Durchblick unmöglich war und sie wie Holz-
Verschalungen aussahen.

Es muß nun der Beschwerde zugestimml werden , wenn sie die Unterlassung
der Feststellung dieser Umstände als einen Mangel des Verfahrens bezeichnet.
Denn da sich der Konsens des Ausdruckes bedient , daß die Einfriedung

j „ konform den bestehenden Einfriedungen " auszuführen sei, so kam es eben
daraus an , die danials bestandene Übung selbst festzustellen und die nunmehr
beanständete Verschalung konnte nur dann als eine konsenswidrige betrachtet
werden , wenn gesagt werden konnte , daß sie mit der zur Zeit des Konsenses

! hinsichtlich des Einsriedungsmodus bestandenen Übung tatsächlich nicht im
Einklänge steht.

Die Nekursinstanz konnte aber diesen Beweis umsoweniger unbeachtet
lassen , als dem Beschwerdeführer erst im Rekurszuge überhaupt die Mög¬
lichkeit geboten war , zu Gehör zu kommen und seine sachlichen Einwendungen
vorzubringen.

Auf Grund dieser Erwägung mußte der Gerichtshof zur Aushebung der
angefochtenen Entscheidung wegen mangelhaften Verfahrens gelangen.

* *

*) Anmerkung der Redaktion : Die Reai titt gehört nach der letzten Veiirksarenien-
erhebung in den XVIII . Bezirk.
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II . Die Borgarteneinfriedung hat dem rechtskräftigen
Baukonsens zu entsprechen . Die Baubehörde ist be¬
rechtigt , auf die Abstellung eines konsenswidrigen

Bestandes zu dringen.

Entscheidung des k. k. Verwaltungsgerichtshofes vom 26 . Fe¬
bruar 1909 , Nr . 1817 (M . B . A. XVlll , 23081/09 ) :

Im Namen Seiner Majestät des Kaisers!
Der k. k. Verwaltungsgerichtshof hat unter dem Vorsitze des k, k. zweiten

Präsidenten Dr . Ritter v. Alter,  in Gegenwart der Räte des k. k. Vcr-
waltungsgerichtshofes Dr . S ch i in in , Dr . Freiherrn v. H i l l e r - S ch ö n a i ch,
Dr . Pantuöek  und Dr . Sachs , dann des Schriftführers k. k. Bezirks-
Kommissärs Ritter v. Thaa  über die Beschwerde der Emilie v. Gutmann
in Wien gegen die Entscheidung der Wiener Baudeputation vom 1l . Juni 1907,
Z . 21/B . D ., betreffend eine Borgarteneinfriedung , nach der am 26 . Februar
1909 durchgeführten öffentlichen mündlichen Verhandlung , und zwar nach
Anhörung des Vortrages des Referenten , sowie der Ausführungen des Dr . Adolf
Bäck , Hof - und Gerichtsadvokaten in Wien , in Vertretung der Beschwerde , zu
Recht erkannt:

Die Beschwerde wird als unbegründet abgewiesen.

Entscheidungsgründe.

Mit der Verfügung vom 12 . Jänner 1907 , Z . 944 , hat das magistratische
Bezirksamt für den XIX . Bezirk in Wien als Baubehörde erster Instanz von
Amts wegen der Frau Emilie Gutmann  aufgetragen , die Verschalung der
Vorgartenabfriedung bei ihrer Realität Grundbuch Ober - Döbling Einl .-Z . 869 *)
und bei der gegen die Cottagcgaffe und Hasenaucrstraße gelegenen eisernen Ein¬
friedung zu entfernen und wurde diese Verfügung über Rekurs der genannten
Eigentümerin mil der angefochtenen Entscheidung der Baudeputation für Wien
ddo. 11 . Juni 1907 , Z . 21/B . D ., aufrecht erhalten.

Hiegegen richtet sich die Beschwerde der Frau Emilie v. Gutmann,
welche jedoch der Verwaltungsgcrichtshof im Grunde folgender Erwägungen
nicht als begründet zu erkennen vermochte.

I.
Die Beschwerde macht in erster Linie als wesentlichen Mangel des Verfahrens

den Umstand geltend , daß die angefochtene Entscheidung überhaupt keine Be¬
gründung enthalte.

Allein , wenn es auch de» Tatsachen entspricht , daß die angefochtene Ent¬
scheidung einer ausdrücklichen Begründung entbehrt , so kann doch der hierin gelegene
formale Mangel nicht als ein wesentlicher bezeichnet werden , und zwar darum
nicht, weil es einerseits klar ist, daß die zweite Instanz , indem sie besondere
Entscheidungsgründe nicht zum Ausdrucke brachte , die Gründe der ersten Instanz
gebilligt hat und weil andererseits nicht gesagt werden kann , daß durch diesen
Mangel die Partei in ihrem Verteidigungsrechte eine Einbuße erlitten hätte.
Das Gegenteil hievon geht vielmehr aus den weiteren Ausführungen der Be¬
schwerde selbst hervor , welche sich gegen das Meritum und die von der ersten
Instanz beigegebenen Entscheid ungsgründe wenden.

II.
In der Sache selbst hat der Verwaltungsgerichtshof folgendes erwogen:
Die angefochtene Verfügung wurde in erster Instanz unter Hinweis auf

den Baukonsens vom 10 . April 1886 , Z . 3252 , mit welchem die Bewilligung
zur Erbauung eines Wohnhauses auf der Realität Einl .-Z . 869 Ober -Döbling,
erteilt und hiebei bedungen wurde , daß das projektierte Gebäude von den beiden
Straßenzügen mindestens 3' 8 w hinter demselben zu erbauen und der Vor¬
garten mit einem „ hübschen Staketengitter " einzufrieden ist, dann unter Hinweis
auf den Baukonsens vom 17 . Juni 1896 , Z . 10672 , womit die Bewilligung
erteilt wurde , „ gegen die Cottagegasse und Hasenauerstraße in einer Länge von
103 4 m und 36 '58 in eine auf gemauertem Sockel ruhende eiserne Einfriedung
nach der Art der in der Colloredogasse bereits bestehenden " auszuführen , damit
begründet , daß „ die derzeit angebrachte Verschalung des Einfriedungsgitters
nicht den Schönheitsanforderungen entspricht und auch im Widerspruche steht
mit der Eigenart der Baulichkeiten , wie sie vom Wiener Cottagevcrein auf¬
geführt werden und damit auch mit der auf der Realität zugunsten des ge¬
nannten Vereines einverleibten Servitut , welch letztere wohl ganz entschieden
verlangt , daß die Einfriedung des Vorgartens in gleichmäßiger , den heutigen
Schönheitsauforderungen entsprechender Weise durchgeführt werde ."

Die Beschwerde wendet gegen diese Begründung vor allem ein , daß die
Zulässigkeit einer Eigentumsbeschränkung nach H 82 der Wiener Bauordnung
zu beurteilen sei, und daß ein Konsens die der Baubehörde durch diese gesetz¬
liche Bestimmung gezogenen Grenzen nicht überschreiten dürfe . Wenn daher die
Konsense über das Maß der nach der Bauordnung zulässigen Beschränkungen
hinausgehen , welche dem Gcmeinderate lediglich Vorbehalten , für die einzelnen
abzugrenzenden Gebietsteile die Art der Verbauung mit Wohnhäusern in der
Weise zu bestimmen , daß dieselben in geschlossenen Fronten mit Vorgärten oder
einzeln stehend mit oder ohne Vorgärten errichtet werden sollen , sowie auch
hiebei die Breite der Vorgärten , den zwischen den einzelnen Gebäuden mindestens
zu belassenden Zwischenraum , die geringste und größte Höhe und die geschlossene
Zahl der Häuser sestzusetzen, so seien die betreffenden Konsense selbst null und
nichtig.

*> Anmerkung der Redaktion : Die Realität gehört nach der letzten Bezirksgrenzen¬
regulierung in den XVlll . Bezirk.

Dieser Einwand ist jedoch aus dem Grunde vollständig bedeutungslos,
weil die obbezeichnetcn , in der konkreten Bausache ergangenen Konsense längst
in Rechtskraft erwachsen sind, weshalb in eine Überprüfung ihres Inhaltes nach
der Richtung ihrer gesetzlichen Begründung nicht eingegangeu werden kann.

Es kann vielmehr einzig und allein darauf anlomincn , ob die Annahme
der Behörde zutreffend ist, wonach sich die Anbringung der Verschalung bei dem
in Rede stehenden Einfriedungsgitter mit den oben erwähnten rechtskräftigen
Konsensen in Widerspruch setzt, kurz, ob diese Verschalung selbst als konsens¬
widrig erscheint oder nicht.

Diese Frage war aber entgegen der von der Beschwerde weiters ver¬
tretenen Anschauung , daß auch eine solche Konsenswidrigkcit an und für sich
nicht vorliege , nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofes zu bejahen , wofür
folgend Erwägungen maßgebend waren:

Der Baukonsens vom 10 . April 1886 , der sich auf die Errichtung des
Gebäudes selbst bezieht und somit das ganze Bauprojekt betrifft , sprach aus,
daß das Gebäude durch einen Vorgarten und ein „ hübsches Staketengittcr"
begrenzt werden soll. Unter einem Staketengitter wird nach dem allgemeinen
Sprachgebrauchs ein Zaun aus vertikal neben einander angcordneten Latten
verstanden — zum Unterschiede von einer Einfriedung , welche eine vollständige
Verschalung — eine Planke darstellt.

Wenn nun die Beschwerdeführerin das konsentierte „ Staketengitter " durch
Anbringung einer Blechverschalung rückwärts der tatsächlich hergestellten Ein¬
zäunung aus Eisenstäben und Drahtgeflecht in eine Planke verwandelt hat , so
hat sie eine Einfriedung geschaffen, die dem konscntierten Bestände nicht ent¬
spricht.

Dasselbe gilt auch von der Verschalung jener Einfriedung , deren Her¬
stellung mit dem Konsense vom 17. Juni 1896 genehmigt worden ist.

Auch diese Verschalung hat den Charakter der konsentierten Einfriedung
völlig verändert und sich daher mit dem behördlichen Konsense in Widerspruch
gesetzt. In dem Austrage der Baubehörde , die vorstehend gekennzeichneten konsens¬
widrigen Vorkehrungen an der Einfriedung des Besitztumes der Beschwerde¬
führerin zu entfernen , konnte der Verwaltungsgerichtshof aber eine Gesetz¬
widrigkeit in der Erwägung nicht erblicken, daß die Behörde auf die Abstellung
konsenswidriger Bestände zu dringen gewiß berechtigt ist.

Hiebei erscheint es vollständig belanglos , daß die weitere Begründung der
angefochtenen Entscheidung , bestehend in dem Hinweis auf das dem Wiener
Cottageverein zustehende Servitutsrecht mit Rücksicht auf die privatrechtliche
Natur des letztgenannten Rechtes einer dritten Person nicht als wirksam be¬
trachtet werden kann und irrelevant ist es auch, daß der Gerichtshof im Sinne
des Z 3, lit . e des Verwaltungsgerichtshofgesetzes in eine Überprüfung der von
der Entscheidung gleichfalls zur Begründung herangezogenen Frage , ob den
Schönheitsanforderungen genügt sei, insoweit sich nicht einlassen lassen kann,
als dieselbe sich nicht schon mit den oben konstatierten Konsenswidrigkeiten selbst
deckten, da eben schon die oben nachgewiesene Konsenswidrigkeit der Verschalung
vollständig genügt , um die angefochtene Entscheidung , welche die von der Bau¬
behörde erster Instanz getroffene Anordnung ihrer Entfernung aufrecht erhalten
hat , vollkommen zu rechtfertigen.

Es mußte demnach mit der Abweisung der Beschwerde vorgegangen
werden.

4 .
Eiitberufmrg zur Überprüfung und Superarbitrierung

mittels Einberufungskarte.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei von: 9 . März 1909,

Z . 11-1065 , M . Abt . XVI , 2979 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 59 ) :

Die Einberufung zur Superarbitrierung oder Überprüfung wird in
Hinkunft mittels Einberufungskarte erfolgen.

Im Falle eine solche Einberufung erfolglos bleibt , können jedoch die
Bestimmungen des ß 33 : 6 der Wehrvorschriften , III . Teil , keine Anwendung
finden , sondern es ist der Betreffende — falls ihm noch die Verpflichtung zur
aktiven Dienstleistung oder zu einer Waffenübung in dem betreffenden Jahre
obliegt — zur Fortsetzung der aktiven Dienstleistung , beziehungsweise zur
Waffenübung erneuert einzuberufen und nach erfolgter Präsentierung der bezüg¬
lichen Amtshandlung zu unterziehen.

Dieser Erlaß ist über Weisung des k. k. Ministeriums für Landes¬
verteidigung beim ß 25: 1 der Wehrvorschriften , III . Teil , vorzumerken.

5 .
Gewerberechtliche Behandlung des Wanderhandels

mit Reibsand und Wascheln.
Rund -Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 12 . April

1909 , Z . I -t-1117/5 , M . Abt . XVII , 2056/09 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 54 ) :

Anläßlich eines konkreten Falles hat das k. k. Handelsministerium ent¬
schieden, daß der Handel mit Reibsand und Wascheln im Umherziehen , insofern
er sich in konkreten Fällen nicht unter die Bestimmungen des 8 60 , Absatz 2,

1*
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beziehungsweise 5 subsumieren läßt , gemäß Z 1 des Hausierpatentes als Hausier¬
handel betrachtet werden muß.

Mit Rücksicht auf diese Auffassung des genannten Ministeriums über
diesen Handel wird der h. ä . Erlaß vom 24 . April 1907 , Z . I a -1217 *),
welcher sich mit dem gewerberechtlichen Charakter dieses Handels befaßte , außer
Kraft gesetzt.

«.

8 4.
Die Hilfspersonen haben während ihres Aufenthaltes in der Großmarkt-

halle die von der Marktbehörde vorgeschriebene Arbeitskleidung , an welcher das
vom Marktamte erteilte Nununernabzeichen an der Brust sichtbar angebracht
sein muß , zu tragen und das Lizenzbuch bei sich zu führen.

Dieses ist auf Verlangen der behördlichen Organe vorzuweisen.
Der Verkauf , der Umtausch , das Ausleihen , sowie jeder andere Miß¬

brauch des Nummernabzeichens oder des Lizenzbuches ist untersagt.

Nichtgewährung des militärischen Unterhaltsbei¬
trages bei freiwilliger aktiver Dienstleistung in den

Beschäl oder Depotstationen.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 13 . April

1909 , Z . 11-1251/89 , M . Abt . XVI , 4535/09 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 55 ) :

Das k. k. Ministerium für Landesverteidigung hat mit Erlaß vom
26 . März 1909 , Nr . 296/LIV , im Einvernehmen mit dem k. k. Finanz¬
ministerium eröffnet , daß den auf die Dauer der Beschälzeit freiwillig zur
aktiven Dienstleistung in den Beschäl - oder Depotstalivnen eingerücklen , aus der
Gestütsbranche stammenden Rcservemännern der Traintruppe , ein Anspruch auf
Ünterhaltsbeiträge für ihre Angehörigen nach dem Gesetze vom 21 . Juli
1908 , R .-G .-Bl . Nr . 141 , nicht zusteht.

Solche Einrückungen stellen sich als freiwillig übernommene , die gesetzliche
Pflicht übersteigende , militärische Dienstleistungen dar , welche gemäß H 37 : 8,
Alinea 2 der Wehrvorschriften , 2 . Teil , zwar als eine  Waffenübung gezählt
werden , im übrigen aber den gesetzlichen Waffenübungen nicht gleichgestellt
werden können . Nachdem nun H 1 des obbezogenen Gesetzes die Anlässe , welche
zur Gewährung eines Unterhaltsbeitrages führen können , in den Punkten a
und b erschöpfend aufzählt , die fragliche Dienstleistung aber unter diese Punkte
nicht subsumiert werden kann , so fehlt für die Anwendung des mehrerwähnten
Gesetzes die Voraussetzung.

7.

Anordnungen , betreffend das Hilfspersonale in der
Großmarkthalle , Abteilung für Fleischwaren.
Kundmachung des Wiener Magistrates vom 15 . April 1909,

M . Abt . IX , 1368/09:
Auf Grund des Z 20 der Marktordnung für die Großmarkthalle , Ab¬

teilung für Fleischwaren , werden bezüglich des Hilfspersonales in der Groß¬
markthalle , Abteilung für Fleischwaren , folgende Anordnungen getroffen:

8 i.
Zu Dienstleistungen in der Großmarkthalle , Abteilung für Fleischwaren,

dürfen nur die vom Marktamte zugelassenen Hilfspersonen (Lehrlinge , Gehilfen,
Aushelser , Markthelfer , Aufleger u . s. w.) verwendet werden.

Die Zulassung kann wegen ungünstigen Leumundes des Bewerbers
versagt werden.

Die Zulassung der Hilfspersonen , welche nicht in einem bestimmten
Dienstverhältnisse stehen , sondern sich in der Markthalle zur Arbeitsleistung
anbieten , erfolgt nur nach Maßgabe des Bedarfes ; solche mit dem Nachweis
über die Erlernung des Fleischhauer - oder Fleischselchergewerbes werden vorzugs¬
weise berücksichtigt. 8 2.

Das Marktamt hat diese Personen mit fortlaufenden Nummern zu
bezeichnen und ihnen über die Zulassung ein Lizenzbuch auszufertigen.

Die Ausfertigung dieses Buches erfolgt gegen Vorweisung des Arbeits¬
buches und Erlag der Anschaffungskosten für das Lizenzbuch und Nummern¬
abzeichen.

8 3.
Das Lizenzbuch gilt für die Dauer des in demselben angegebenen Dienst¬

verhältnisses , bei den nicht in einem bestimmten Dienstverhältnisse stehenden
Hilfspersonen für das Kalenderjahr.

Das für ein Kalenderjahr ausgestellte Lizenzbuch ist im Monate Dezember
eines jeden Jahres dem Marktamte zur Erneuerung der Lizenz für das nächste
Jahr vorzulegen.

Jeder Wohnungswechsel ist unter Vorlage des polizeilich vidierten Melde¬
zettels und des Lizenzbuches binnen drei Tagen dem Marktamte anzuzeigen.

Der Verlust des Nummernabzeichens oder des Lizenzbuches ist dem
Marktamte mitzuteilcn , welches den Verlust dem k. k. Bezirks -Polizei -Kommiffariate
Landstraße bekanntgeben und durch Anschlag in der Großmarkthalle verlaut¬
baren wird.

Für in Verlust geratene Abzeichen oder Bücher werden vom Marktamte
gegen Ersatz der Anschaffungskosten Dublikate ausgefolgt.

Die durch Auflassung der Beschäftigung , Unterlassung der Lizenz¬
erneuerung oder durch zeitliche oder dauernde Zurücknahme der Zulassung
ungültig gewordenen Lizenzbücher und Nummernabzeichen sind sofort an das
Marktamt zurückzustellen.

*) Siehe die Normal !,nblätter des Magistrates Nr . S7 °r lS07, Verordnungsblatt XI
vu lS»7, Sette S8,

8 5.
Die Arbeitskleidung besteht aus einem lichten , oben bis zum Halse

geschlossenen, unten bis zu den Knieen reichenden , mit Ärmeln versehenen
Zwilchkittel und aus einer den Kopf einschließenden , über den Kittel fallenden
gleichstosfigen K -Pshaube.

Das Nummcrnabzeichen besteht aus einem kreisrunden messingenen
Schilde von 9 em Durchmesser mit der Aufschrift : „ Großmarkthalle Nr . . . . . "
(Nummer der Lizenz), an welchem zwei Lederläppchen zum Befestigen ange¬
bracht sind.

8 6.
Die Beistellung dieser Arbeitskleidung obliegt den Dienstgebern für ihr

eigenes Dienstpersonal, :.
Hilfspersonen , welche nicht in einem bestimmten Dienstverhältnisse stehen,

haben sich die Arbeitskleidung selbst zu besorgen.
Die Arbeitskleidung darf nicht in zerissenem oder beschmutztem Zustande

getragen werden.

Für die Dienstleistungen seitens des Hilfspersonales wird folgender
Tarif ausgestellt:

Post-
Nr. Dienstleistung Entlohnung

in Hellern

4
5
6
7
8
9

10

Für das Tragen von nachbezeichneten Fleischwaren:
Fleisch , Filz , Speck , Würste u . s. w. in Stücken

ledig oder verpackt im Gewichte bis 10 üß

Kälber per Stück bis 60 LZ.
„ „ „ über 60 „ .

Schweine (ganz oder halb ) per Stück bis 50 KZ
„ „ „ „ „ " über 50 „

Lämmer , Kitze, Spanferkel . Per Stück
Schafe . „ „
Hirsche . „ „
Rehe . „ „
Hasen . „ „
Wildschweine Per Stück bis 50 üz.

„ ,, ,, über 50 ..
Hausgeflügel und Federwild Per Paar . . . .

10
15
30
12
20
12
24

4
10
40
10
2

10
20

2

Die festgesetzten Entlohnungen sind vom Käufer für das einmalige
Bringen der Ware vom Verkaufsplatze , beziehungsweise von der Wage bis zn
dem vom Käufer bestimmten Orte entweder innerhalb der beiden Hallen oder aus
einer Halle auf den vor derselben befindlichen Wagenaufstellungsplatz zu
entrichten.

Wenn die Ware aus einer der beiden Hallen über die Verbindungsbrückc
zum Wagenausstellungsplatz vor der anderen Halle gebracht wird , so erhöhen
sich die Tarifsätze auf das Doppelte.

Bei Llhgang einer anderen Vereinbarung hat der vorstehende Lohntarif
auch für das Einbringen von Fleischwaren von den Wagenaufstellungsplätzen
in die Großmarkthalle Anwendung zu finden.

Das Hilfspersonale ist, insoferne es nicht durch sein festes Dienstverhältnis
hievon abgehalten ist, verpflichtet , über Verlangen die obbezeichneten Trans¬
porte zu den festgesetzten Lohnsätzen zu übernehmen und ordnungsgemäß durch-
zuführen. 8 v.

Hilfspersonen , die mit einer ansteckenden oder Anstoß erregenden Krankheit
behaftet sind, ist der Eintritt in die Großmarkthalle untersagt.

8 9.
Den Hilfspersonen ist unsersagt , auf eigene Rechnung Handel zu treibe »,

sich in einen angefangenen Handel zu mengen , aus die Preisvereiubarung
Einfluß zu nehmen oder sich den Marktparteien auszudrängen.

8 io.
Die Hilfspersonen haben nüchtern zu sein , müssen sich sowohl unter¬

einander als auch gegenüber den Marktparteien und dem Publikum , sowie den
amtlichen Organen gegenüber anständig zu benehmen und haben den An¬
ordnungen der letzteren Folge zu leisten.

8 1' .

Kleidungsstücke dürfen weder auf den Fleischriemen noch bei denselben
untergebracht werden ; dieselben können in dem hiezu bestimmten Aufbewahrungs¬
räume hinterlegt werden.
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8 12.
Messer außer Gebrauch sind in einer Scheide verwahrt zu halte » .

8 13-
Die in den AZ 1 bis 7 enthaltenen Bestimmungen finden keine An¬

wendung aus das für höhere Dienstleistungen angcstcllte Hilfspersonale (Z 73,
letzter Absatz der Gewerbeordnung ) sowie auf jene Hilfspcrsonen , welche iui
Dienste eines Käufers auf dem Markte erscheinen und aus die Kutscher der auf
dem Markte tätigen Fuhrleute.

Die Hilfspersonen haben reine Kleidung , die Kutscher außerdem eine
mit dem Namensschilds ihres Arbeitsgebers versehene Kappe zu tragen.

Die übrigen in den AZ 8 bis 12 enthaltenen Bestimmungen gelten für
alle Hilfspcrsonen ohne Unterschied.

8 14.
Auf die Übertretung der Vorschriften dieser Kundmachung finden die

Bestimmungen des Z 24 der Marktordnung für die Großmarkthalle , Abteilung
für Fleischwarcn , Anwendung.

Außerdem steht es dem Marktamte zu, mit der zeitlichen oder dauernden
Entziehung des Nummernabzeichens und der Lizenz vorzugehen.

Hilfspersonen , denen das Nummernabzeichen und die Lizenz entzogen ist,
dürfen die Großmarkthalle nicht betreten.

8 15.
Die Kundmachung tritt mit I . Juni 1909 in Kraft ; mit dem gleichen

Zeitpunkte werden die Kundmachungen des Wiener Magistrates vom 18 . Oktober
1904 , Z . 5491/03 , Abteilung IX , und voin 5 . Februar 1907 , Z . 27/07 , Ab¬
teilung IX , außer Wirksamkeit gesetzt.

8 .
Verpflegskostenersatz gegenüber Kroatien und
Slavouien für syphilis -, trachom - und geistes¬

kranke Arbeiter.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 17 . April
1909 , Z . IV -1311/2 , M . Abt . XVIIl , 2873/09 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 53 ) :

Laut des Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 23 . März 1909,
Z . 9376 , hat die königl . kroat .-slavon .-dalmat . Landesregierung (Abteilung für
innere Angelegenheiten ) mit der Note vom 5 . März 1909 , Z . 3546 , in An¬
betracht der übereinstimmenden Zustimmungen der Landes -Ausschüsse Graz,
Zara , Linz , Innsbruck , Brünn , Wien , Laibach , Czernowitz , Klagenfurt , Troppau
dem k. k. Ministerium des Innern mitgcteilt , daß sic mit 1 . Jänner 1909 mit
den genannten Landes -Ausschüssen die Vereinbarung eingeht , daß künftighin
die Spitals - und Heilanstaltskosten nach den der Arbeitsklasse angehörenden,
vermögenslosen an Syphilis oder Trachom Erkrankten , sowie vermögenslosen
und keine zahlungsfähigen Verwandten besitzenden Geisteskranken , ohne Rücksicht
darauf , aus welchem Landesgebiete diese Kranken verpflegt wurden und ob die¬
selben einer Krankenunterstützungskassa angehörten oder nicht , aus dem ent¬
sprechenden Fonds jenes Landes gezahlt werden sollen , auf dessen Territorium
die Kranken die Gemeindezuständigkeit besitzen.

Demnach haben die öffentlichen Krankenhäuser Niedcrösterreichs im Falle
der Behandlung solcher in Kroatien und Slavonien heimatszuständiger Per¬
sonen die Kosten dem kroatisch-slavonisch -dalmatinischen Landesfonds — ohne
jede Inanspruchnahme etwa für vier Wochen von einer nach dem Gesetze vom
30 . März 1888 , R .-G .-Bl . Nr . 33 , betreffend die Krankenversicherung der
Arbeiter zahlungsverpflichteten Krankenkassa — aufzurechnen.

Hievon werden alle k. k. Bezirkshauptmannschaften Niederösterreichs , die
Stadträte in Waidhofen a. d. Ibbs und in Wiener -Neustadt , sowie der Wiener
Magistrat (Abt . XVIII ) mit der Weisung in Kenntnis gesetzt, die öffentlichen
Krankenhäuser , sowie die in Betracht kommenden Krankenkassen des dortigen
Verwaltungsgebietes entsprechend zu verständigen.

9 .

Regelung der Kompetenz der Staatsbehörden zur
Erlassung des Überfüllungsverbotes bei

Kleinbahnen.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K. Appel,  vom 7. Juni 1909 , M . D . 2123/09 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 67 ) :

Das k. k. Ministerium des Innern hat mit dem Erlasse vom 23 . April
19 " 9, Z . 13781 , folgendes eröffnet:

„Zur Behebung von Zweifeln , welche hinsichtlich der Kompetenz der Staats¬
behörden zur Erlassung von Überfüllungsverboten bei Kleinbahnen und deren
zeitlichen oder dauernden Außerkraftsetzung entstanden sind, haben das k. k.
Ministerium des Innern und das k. k. Eiscnbahnministerium sich in der Auf¬

fassung geeinigt , daß die vorerwähnten , den Kleinbahnbetrieb betreffenden
sicherheitspolizeilichcn Maßnahmen in den Wirkungskreis der staatlichen Eisenbahn¬
aufsichtsbehörden gehören.

Für die Erledigung allfälligcr Ansuchen um die Bewilligung der zeitlichen
oder dauernden Außerkraftsetzung bestehender Überfüllungsoerbvte ist daher in
Hinkunft die k. k. General -Inspektion der österreichischen Eisenbahnen als die
zur Handbabnng der Sicherheit und Ordnung dcS Betriebes auf Kleinbahnen
berufene Behörde zuständig.

Die genannte Eisenbahnaufsichtsbehördc wurde aber seitens des k. k.
Eisenbahnministcriums angewiesen , sich bei Behandlung der bezüglichen Agenden
in der Regel auch der aus praktischen Gründen wünschenswerten Mitwirkung
der lokalen staatlichen Polizeibehörden zu bedienen ."

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

10 .

Abschreibung der M 'litärtaxe » .
Erlaß des Leiters des Magistrates K. Appel  vom 24 . April

1909 , M . Abt . XVI , 4410/09 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 51 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat mit dem Erlasse vom 8 . April 1909,
Z . II -914/2 , Nachstehendes anher eröffnet:

„Das k. k. Ministerum für Landesverteidigung hat laut Erlasses vom
20 . Februar 1909 , Dep . XlV , Nr . 245 , nach gepflogenem Einvernehmen mit
dem k. k Finanzministerium in Abänderung der Normal -Erlässe vom 21 . Oktober
1881 , Nr . 15846 -II a (h. o. Erlaß vom 10 . November 1881 , Z . 42817,
Nr . 2599 der N .-S .) und vom 22 . Mai 1893 , Nr . 911811s . (h. o. Erlaß vom
26 . Juni 1893 , Z . 37l23 , Nr . 2601 der N .-S .) folgende Anordnungen getroffen,

1. Die politischen Bezirksbehörden werden ermächtigt , Militärtaxrückstände:
welche selbst mit Änwendung der gesetzlichen Exekutionsmittel wegen gänzlicher
Zahlungsunfähigkeit des Militärtaxpflichtigen uneinvringlich sind, im eigenen
Wirkungskreise dann abznschreiben , wenn die Uneinbringlichkeit nicht durch Ver¬
schulden der Bemeffungs . oder Einhebungsorgane herbeigeführt wurde und wenn
der bei dem Miliärtaxpflichtigen aushaflende Betrag für ein Taxpflichtjahr 10 X,
für mehrere Taxpflichljahre zusammen 30 X , nicht übersteigt . In allen übrigen
Fällen kommt die Kompetenz zur Abschreibung von Milüärtaxrückständen aus
dem Titel der Uneinbringlichkeit der politischen Landesbchörde zu.

2 . In materieller Beziehung sind für die Zulässigkeit der Abschreibung
folgende Bestimmungen maßgebend.

Ist seitens der Steuerbehörde wegen Uneinbringlichkeit die gänzliche oder
teilweise Abschreibung der Personaleinkommensteucr eines Militärtaxrückstündners
verfügt worden , so kann bezüglich dieses Militärtaxpflichtigen für das der abge¬
schriebenen Persoraleinkommensteuer korrespondierende Jahr , sowie für die weiter
zurückliegenden Jahre die Abschreibung der Militärtaxrückstände ohne weitere
Exekutionsfchritte erfolgen.

Trifft diese Voraussetzung nicht zu — wie dies insbesondere bei jenen
auf Grund des Gesetzes vom 13 . Juni 1680 , R .-G .-Bl . Nr . 70 , bemessenen
Militärtaxpflichtigen der Fall sein wird , welche von der Personaleinkommen¬
steuer befreit sind — so erscheint die Abschreibung dadurch bedingt , daß die
Exekution zur Einbringung des Militärtaxrückstandes bereits eingelcitet wurde,
sich aber wegen vollständiger Mittellosigkeit des Taxpflichtigen erfolglos erwiesen
hat und die Erhebungen auch keine Anhaltspunkte dafür ergeben haben , daß für
die Zukunft Aussicht auf wirksame Exekutionsführung vorhanden sei

Da cs einerseits den staatlichen Interessen selbstverständlich zuwiderlaufen
würde , wenn bei der Entscheidung über Abschreibungsanträge nicht mit der
gebotenen Vorsicht vorgegangen würde , anderseits aber auch die weitere Evidenz-
sührung tatsächlich uneinbringlicher Rückstände nicht rationell erscheint , so wird
es in jedem einzelnen Falle auf eine verständnisvolle Prüfung anzukommen
haben , ob die Uneinbringlichkeit als erwiesen angenommen werden darf . Eine
mechanische Fixierung jener Anzahl von Exekutionsführungen , nach deren
fruchtlosem Verlaufe Rückstände als zur Abschreibung reif zu betrachten wären,
erscheint untunlich . Sicherlich wird bei momentaner Insolvenz des Rllck-
ständners die Uneinbringlichkeit des Rückstandes noch nicht angenommen werden
dürfen . Es ist daher eine, mit der Stellung und dem Berufe des Restanten
zusammenhängende Tatfrage , ob auf Grund einer einzelnen Exekutionsführung
der Rückstand als uneinbringlich anznsehen ist ; während bei Vaganten , Schüb¬
lingen und dergleichen bereits auf Grund einmaliger fruchtloser Anwendung
der gesetzlichen Exekutionsmittel die Abschreibung bewilligt werden könnte , wird
die Uneinbringlichkeit nicht als konstatiert anzusehen sein, wenn etwa ein
Arbeiter in einem Zeitpunkte der Stellenlosigkeit oder ein Saisonarbeiter zur
Zeit der toten Saison einmal fruchtlos exequiert worden ist.

3 . Die zur Abschreibung uneinbringlicher Militärtaxrückstände berufene
Behörde ist auch ermächtigt , allfällig aushaftende Exekutionsgebührenrückstände,
welche aus Anlaß der Schritte zur zwangsweisen Einbringung der Militärtaxe
erwachsen sind , gleichzeitig mit dem uneinbringlichen Taxbetrage in Abfall zu
bringen , und zwar in denjenigen Fällen , in welchen die k. k. Statthalterei zur
Abschreibung berufen ist, im Einvernehmen mit der Finanzlandesbehörde.

4 . Selbstverständlich kann nach Analogie des bei der Steuerverwaltung
herrschenden Grundsatzes auf der Abschreibung der Militärtaxen und aus dem
Titel der Uneinbringlichkeit nur der Charakter einer internen  Maßnahme
zukommen . Es sind daher die Militärtaxrückstände , solange eine Verjährung
des Einforderungsrechtes nicht eingetreten ist, neuerlich in Vorschreibung zu
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nehmen , wenn solche Umstände Hervorkommen , welche die nachträgliche Ein¬
bringung der Rückstände zn ermöglichen geeignet sind.

Eine Verständigung der Parteien über die wegen Uneinbringlichkeit er¬
folgte Abschreibung hat daher in keinem Falle Platzzugreifcn ."

Vorstehenden Erlast bringe ich mit dem Bemerken zur Verlautbarung,
datz ans die beim Magistrate (Militärtax -Abteilung ) in Evidenz geführten
Rückstände an Militärtaxen , welche auf Grund des Gesetzes vom 16 . Juni
1880 , R .-G .-Bl . Nr . 70 bemessen worden sind , die vorangeführten Bestimmungen
keine Anwendung finden.

11 .
Ehrenzeichen für vieljährige verdienstliche Mitglied¬

schaft bei einer landsturmpflichtigen Körperschaft.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates K.

Appel  vom 24 . April 1909 , M . D . 1508/09 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 56 ) :

Das Präsidium der k. k. n .-ö. Statthalter « hat »nt dem Erlasse vom
17 . Dezember 1908 , Pr .-Z . 4156 , nachstehendes eröffnet:

„Um vieljähriges , verdienstliches Wirken im Verbände land sturm -
pflichtiger Körperschaften  durch ein sichtbares Zeichen Allerhöchster
Anerkennung zn belohnen , haben Se . k. u . k. Apostolische Majestät aus Anlaß
Allerhöchstihres 60jährigen Regierungsjubiläums mit Allerhöchster Entschließung
vom 26 . November 1908 ein Ehrenzeichen allergnädigst zu stiften und für
dasselbe ein Statut huldvollst zu genehmigen geruht , welches in dem amtlichen
Teile der Wiener Zeitung vom 1. Dezember 1908 veröffentticht erscheint.

Für die Verleihung des Ehrenzeichens kommen über Erlaß des k. k.
Ministeriums für Landesverteidigung vom 28 , November 1908 , Pr .-Nr . 5700-
XVIII . vorläufig nur die auf Grund des kaiserlichen Patentes vom 22 . August
1851 , R .-G .-Bl . Nr . 191 , bestehenden Bürger - und Schützenkorps,
soweit sic den Landsturmnormen konformiert sind , nach Zustandekommen des
im Entwürfe bereits eingebrachtcn Kricgerkorpsgesetzes aber auch alle Einzcl-
lörpcrschaftcn des k. k, österreichischen Kriegerkorps in Betracht . Eine Beteilung
der Mitglieder der derzeit dem Ministerium des Innern unterstehenden
M i l i t ä rv e t e r a n e n v e r e i n e ist durch die Bestimmung des Z 3 des
Statutes ausgeschlossen.

Da auf das Ehrenzeichen die Bestimmungen des ß 6 des Gesetzes vom
15 . November 1867 , R .-G .-Bl . Nr . 131 , volle Anwendung zu finden haben,
kann das Ehrenzeichen nur solchen Personen verliehen werden , bei denen nicht
gemäß der zitierten Bestimmung die Unfähigkeit zur Erlangung von Orden
und Ehrenzeichen vorliegt.

Für den Nachweis der im Z 3 des Statutes normierten Dauer der
Mitgliedschaft wird mit Rücksicht auf die Verschiedenartigkeit der Einrichtungen
bei den in Betracht kommenden Körperschaften eine bestimmte Form nicht vor¬
geschriebe». Der Nachweis wird in der Regel durch das Einschrcibc -(Gedenk -)
Buch der Körperschaft oder ein Aufnahmsdokument des Mitgliedes erbracht,
kann aber unter Umständen auch durch das Ergebnis diesbezüglich gepflogener
Erhebungen geliefert werden.

Im Übrigen wird bei Beurteilung der Würdigkeit maßgebend sein , ob
das betreffende Mitglied den statutarischen Zwecken seiner Körperschaft , ins¬
besondere jenen , welche auf die Förderung dynastisch -patriotischer Gesinnung
abziclen , jederzeit treu entsprochen hat.

Die bei den politischen Bezirksbehörden einlangenden Gesuche werden
besonders in den erwähnten Richtungen zu überprüfen , die nötig scheinenden
Erhebungen gewissenhaft zu Pflegen und die Gesuche entsprechend instruiert mit
einem motivierten Anträge im Dienstwege vorzulcgen sein.

Es erscheint wünschenswert , die Gesuche von Mitgliedern ein und der¬
selben Körperschaft kumulativ zu behandeln , doch ist darauf zu sehen, daß
bezüglich jeder Körperschaft abgesondert berichtet wird ."

Im Nachhange zu diesem Erlasse hat das Statthalterci -Präsidium gemäß
dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Landesverteidigung vom 26 . März
1909 , Pr .-Nr . 1517 , folgende nähere Weisungen über den bei der Verleihung
des Ehrenzeichens einzuhaltenden Vorgang mit dem Erlasse vom 15 . April
1909 , Pr .-Z . 1399 , erteilt:

„Die Zuerkennung des Ehrenzeichens wird durch das k. k. Ministerium
für Landesverteidigung in nach Körperschaften gesonderten Erlässen unter
namentlicher Anführung der zn Beteilenden erfolgen . Die betreffenden Erlässe
werden mit der erforderlichen Anzahl Ehrenzeichen samt Schachteln und Bändern
den politischen Bezirksbehördcn intimiert werden . Seitens der letzteren wird
sodann für jeden der zu Beteilenden ein kurzes Dekret in besserer Ausstattung
ansznfcrtigcn sein , in welchem der betreffende Landesverteidigungs -Ministerial-
Erlaß zu zitieren und die Kategorie des Ehrenzeichens anzugeben ist (unter
der I . Kategorie wird das Ehrenzeichen für 25jährige , unter der II . Kategorie
jenes für 40jährige Mitgliedschaft verstanden ).

Hierauf hat die politische Bezirksbehörde den Kommandanten der Körper¬
schaft von der herabgelangten Entscheidung entsprechend zu verständigen und
sich mit ihm hinsichtlich der Vornahme der Beteilung der Mitglieder mit dem
Ehrenzeichen ins Einvernehmen zu setzen, wobei es dem Chef der politischen
Bezirksbchörde überlassen bleibt , die Beteilung entweder selbst vorzunehmen
oder durch eine sonst geeignete Persönlichkeit , eventuell den Kommandanten
vornehmen zn lassen.

Es erscheint erwünscht , daß — insbesondere das erstemal — die
Dekorierung der Beteilten an einem patriotischen Gedenktage (und zwar in
Nächster Zeit an einem dex Tage vom 21, bis zum 23. Mai zur Jahrhundert¬

feier des Sieges von Aspern ) gelegentlich einer Paradeausrückung der Körper¬
schaft in feierlicher Weise vor sich gehe.

In Garnisonen des Heeres oder der Landwehr ist selbstverständlich das
Offizierskorps zu dieser Feier offiziell einzuladen ."

Hievon setze ich die städtischen Ämter mit dem Beifügen in Kenntnis,
daß die Behandlung und Vorlage der Gesuche um Verleihung des Ehrenzeichens
der Magistrats - Abteilung  XVI Vorbehalten wird.

Dies ist in der Geschäftseinteilnng für den Magistrat vorzumerken.

12 .
Todesfallsanzeigeu von der Marine angehörigen

Militärpersonen.
Rund - Erlaß der k. k. n .- ö . Statthalterei vom 29 . April 1909,

Z . XVII - 1225/1 , M . Abt . XVI , 5481/09 ( Normalienblatt des

Magistrates Nr . 61 ) :

In teilweise ! Abänderung der unterm 27 . Februar 1909 , Z . XVII -1225,
getroffenen Anordnung wird über Weisung des k. k. Ministeriums des Innern
vom 19 . April 1909 , Z . 13309 , verfügt , daß die im Bereiche des 2. Korps
mit der Matrikenführung betrauten Organe die Anzeige über Todesfälle jener
Parteien , welche im Bezüge eines Versorguugsgenusses ans dem Marineetat
stehen, nicht an die Rechnnngsgruppe der k. u . k. Intendanz des 2 , Korps in
Wien , sondern an die k. u . k. Marinc - Nechnungsabtcilung in Wien
zu leiten haben.

1».
Neneitttcilvng der Anfsichtsbezirke der Gewerbe

Inspektion.
Erlaß der k. k. n .- ö . Statthalterci vom 6 . Mai 1909,

Z . I a 1515 , M . Abt . XVll , 2505/09 (Normalienblatt des

Magistrates Nr . 65 ) :

Mit der im Einvernehmen mit dem k. k. Minister des Innern erlassenen,
im XXXIV . Stücke des Reichsgesetzblattes unter Nr . 66 verlautbarten Ver¬
ordnung des k. k. Handelsministers vom 6 . April 1909 wurden in Abänderung
der Ministerial -Verordnung vom 29 . November 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 230 , die
im Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder in 38 Anfsichtsbezirke für
die Amtshandlungen der k. k. Gewerbe -Inspektoren neu eingekeilt.

Die Gewerbebehördcn I . Instanz werden zufolge Erlasses des k. k.
Handelsministeriums vom 6 . April 1909 , Z . 856 , auf diese Verordnung mit
der Weisung aufmerksam gemacht , für deren Verlautbarung zu sorgen.

* *
*

Verordnung des Handelsministers im Einvernehmen mit

dem Minister des Innern vom 6 . April 1909 , womit die im

Reichsrate vertretenen Königreiche und Länder in 38 Aufsichts¬

bezirke für die Amtshandlungen der k. k. Gewerbe -Inspektoren

eingeteilt werden ( R .- G .- Bl . Nc . 66 sx 1909 ) :
8 1.

Auf Grund des Gesetzes vom 17 . Juni 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 117, be¬
treffend die Bestellung von Gewerbe -Inspektoren , werden die im Neichsrate
vertretenen Königreiche und Länder in 38 Anfsichtsbezirke « »geteilt und für
jeden derselben der Umfang , wie folgt , bestimmt:

1. A u f s i ch t s b e z ir k:
Das Gebiet des I , II ., III ., XX . und XXI . Gcmeindebezirkes von Wien.

2. A u f s i ch t s b ez  i r k:
Das Gebiet des IV ., V ., VI ., X . und XI . Gemeindebezirkes von Wien.

3 . A u fs  i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet des VIII ., IX ., XVI ., XVII ., XVIII . und XIX . Gemcinde-

bezirkes von Wien.
4 . A u f s i ch t s b e z i rk:

Das Gebiet des VII ., XII ., XIII ., XIV . und XV . Gcmeindebezirkes
von Wien.

5 . A u f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in N i c d e r ö st e rr e i ch:

Bruck an der Leitha , Floridsdorf -Umgebung , Gänserndorf , Hietzing -Umgebung,
Korneuburg , Mistelbach , Oberhollabrunn , Tulln.

6 . A n f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Stadt Wiener -Neustadt und der Bezirkshauptmannschaften

in Niederösterreich:  Baden , Mödling , Neunkirchen , Wiener -Neustadt,



Amtsblatt der k. k. Reichshaupt - und Residenzstadt Wien . — Nr . 52 , 29 . Juni 1909. 57

7 . Aufsichtsbezirk:
Das Gebiet der Stadt Waidhofen an der Abbs und der Bezirkshaupt'

Mannschaften in N i e d e r ö ste rr e i ch : Anistetten , Ginünd , Horn , Krems,
Lilienfeld , Melk , Pöggstall , St . Pölten , Scheibbs , Waidhofen an der Thaya,
Zwettl.

8 . A u f s i ch t s b e z i r k:
Österreich ob der Enns : Salzburg.

9 . A u f s i ch t s b ez  i r k:

Das Gebiet der Städte Graz , CM , Marburg und Pettau , dann der
Bezirkshauptmannschaften in Steiermark:  Cilli , Deutsch -Landsbcrg , Feld¬
bach, Gonobitz , Graz , Hartberg , Leibnitz, Lnttenberg , Marburg , Pettau , Rad-
kersburg , Rann , BoitSberg , Weiz , Windischgraz.

l 0 . A u f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Steiermark:  Bruck

an der Mur , Gröbming , Judenburg , Leoben, Liegen, Murau , Mürz-
zuschlag.

11 . A n fs i ch t s b ez i r k:
Kärnten.

12 . A n f s i ch ts b cz i r k:
K r a i n.

13 . A u f s i ch t S b e z i r k:
Küstenland.

14 . A n fs i ch ls b e z i r k:
Dalmatien.

15 . A u fs  i ch t s b ez  i r k:
Das Gebiet der Städte Innsbruck , Bozen und der Bezirkshauptmann-

schäften in Tirol:  Ampezzo , Bozen , Brixen , Bruneck , Imst , Innsbruck,
Kitzbühel , Kufstein , Landeck, Lienz, Meran , Reuttc , Schlanders , Schwaz.

16 . A u f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Städte Rovcrcto , Trient und der Bezirkshauptmann¬

schaften in Tirol:  Borgo , Cavalese , Cles , Mezolombardo , Primiero , Riva,
Rovcreto , Tione , Trient.

17 . A u f s i ch t s b ez i r k:
Vorarlberg.

18 . A n f s i ch t s b e z i r k:
Der Polizeirayon von Prag.

19 . A u fs  i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Königliche Wein¬

berge , Smichow , Zirkow (soweit dieselben nicht zum Polizeirayon von Prag
gehören ), Beneschan , Hoiowitz , Kladno , Laun , Pribram , Rakonitz , Raudnitz,
Schlau , Seltan.

20. Äufsichtsbezirk:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Karolincnthai

(soweit dieselbe nicht zum Polizeirayon von Prag gehört ), Böhmisch -Brod,
Brandeis an der Elbe , 6aslau , Jnngbunzlau , Koliu , Kuttenberq , Leded, Melnik,
Münchengrätz , Podsbrad , Turnau.

21 . A u fs i ch ts b ez i rk:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Braunau,

Hohenelbe , Starkenbach , Trauten »» .

22 . A u f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Stadt Neichenberg und der Bezirkshauptmannschaften in

Böhmen:  Friedland , Deutsch -Gabel , Gablonz , Reichenberg.

23 . A n f s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Dauba,

Böhmisch -Leipa, Leitmeritz, Rnmburg , Schluckenau , Tetschen , Warnsdorf.

24 . A u f s i ch t s b ez i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Aussig , Brüx,

Dux , Komotau , Preßnitz , Saaz , Teplitz.

25 . A u f s i ch t s b ez i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Asch , Eger,

Falkenau , Graslitz , St . Joachimstal , Kaaden , Karlsbad , Lnditz, Marienbad,
Podersam , Tepl.

26 . A u fs i ch t s b ez i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böh m e n : Bischofteinitz,

Blalna , Klattan , Kralowitz , Mies , Pilsen , Plan , Ptestitz , Rokitzan , Schütten-
Hofen, Strakonitz , Tachalt , Taus.

27 . Aufsichtsbezirk:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Budweis,

Kamenitz a . d. Linde, Kaplitz , Kruma », Moldauthein , Mühlhausen , Reuhaus,
Pilgram , Pisek, Prachatitz , Tabor , Wittingan.

28 . Aufsichtsbezirk:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften in Böhmen:  Chotebol,

Chrudim , Deutschbrod , Hohenmauth , Landskron , Leitomischl , Pardubitz , Polidka,
Reichenau a . d, KnöSna , Senftenberg.

29 . A u s s i ch ts b ez i rk:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften inBöhmen:  Min , König-

grätz , Königinhof a . d. Elbe , Nachod , NeubydLow , Neupaka , Neustadt a . d.
Meltau , Semil.

30 . Aufsichtsb ezirk:
Das Gebiet der Stadt Brünn und der Bezirkshauptmannschaften in

Mähren:  Auspitz , Brünn , Gaya , Göding , Nikolsburg , Wischa » .

31 . A u s s i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Städte Jglau und Znaim und der Bezirkshauptinann-

schaften in Mähren:  Boskowitz , Datschitz , Groß -Meseritsch , Jglau , Mährisch-
Budwitz , Mührisch -Kromau , Neustadt !, Tischnowitz , Trebitsch , Znaim.

32 . A nfs i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Stadt Olmütz und der Bezirkshauptmannschaften in

Mähren:  Hohenstadt , Littan , Mährisch -Schönbcrg , Mährisch -Trübati , Olmütz,
Proßnitz , Römerstadt , Sternberg.

33 . A u fs i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Städte Krcmsier , Ilngarisch -Hradisch itnd der Bezirks-

hanptmannschaften in M ä h ren:  Holleschau , Kremsier , Mährisch -Ostrau,
Mährisch -Weißkirchen , Mistek , Ncntitschein , Preran , Nngarisch -Brod , Ilngarisch-
Hradisch , Wallachisch -Meseritsch.

34 . A u fs i ch t s b e z i r k:
Schlesien.

35 . A n fs  i ch ts  b e z i r k:
Das Gebiet der Stadt Lemberg und der Bezirkshauptmannschaften in

Galizien:  Bübrka , Brody , Brzozöw , Cieszanüw , Dobromil , Drohobycz,
Grödek , Jagielloüski , Jaroslau , Jaworüw , Kamionka -Strumitowa , Lemberg,
Lisko, MoSciska , Przemyck , Przemyckany , Rawa -Rnska , Rudki , Sambor,
Sanok , Skalas , Sokal , Stary -Sambor , Tarnopol , Turka , Zbarar , Zboröw,
Ztoczüw , Zölkiew.

36 . Au fs i ch t s b e z ir k:
Das Gebiet der Stadt Krakau und der Bezirkshauptmannschaften in

Galizien:  Biala , Bochum , Brzesko , Chrzanöw , Dnbrowa , Gorlice,
Gryböw , Jaslo , Kolbnszowa , Krakau , Krosno , Laucut , Limanowa , Mielec,
MtMenice , Neumarkt , Nen -Sandez , Nisko , Pilzno , Podgürze , Przeworsk,
Ropczyce , Rzcszöw , Saybusch , Strzylüw , Tarnobrzeg , Tarnüw , Wadowice,
Wieliczka.

37 . A u fs i ch t s b e z i r k:
Das Gebiet der Bezirkshauptmannschaften inGalizien:  Bohorodczany,

Borszczüw , Brzerany , Buczacz , Czortköw , Dolina , Horodenka , Husiatyn,
Kalusz , Kolomea , Kosöw , Nadwürna , PeczenicLyn , Podhajce , Rohatyn,
sniatyn , Stanislau , Stryj , Ttumacz , Trembowla , Zaleszczyki , ^ ydaczöw.

38 . A u fs i ch t s b ez i r k:
Bukowina.

8 2.
Für jeden dieser Aufsichtsbezirke besteht

selbe hat seinen Sitz:
für den 1. Aufsichtsbezirk in

2- ,, „'s- „ „
6- „ „
7.
8 . „ , ,
9- ,, „

10.

ein Gcwerbe -Jnspektorat . Das-

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
26.
29.
30.
31.
32.
33.

Wien,
Wien,
Wien,
Wien,
Wien,
Wiener -Neustadt,
St . Pölten,
Linz,
Graz,
Leoben,
Klagcnfurt,
Laibach,
Triest,
Zara,
Innsbruck,
Trient,
Bregenz,
Prag,
Prag,
Prag,
Trautenau,
Reichenberg,
Tetschen,
Teplitz,
Karlsbad,
Pilsen,
Budweis,
Pardubitz,
Königgrätz,
Brünn,
Brünn,
Olmütz,
Prerau,
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für den 34 . Aufsichtsbezirk in Troppau,
„ Lemberg,
„ Krakau,
„ Stanislau,
„ Czernowitz.

8 3-
Dem Handelsminister im Einvernehmen mit dem Minister des Innern

bleibt es Vorbehalten , einzelne Agenden innerhalb des ganzen Gemeinde¬
gebietes der Stadt Wien einem der fiir dieses Gebiet bestellten Gewerbe-
Inspektoren zu übertragen.

8 4.
Außerdem fungiert im Sinne des Z 4 des Gesetzes vom 17 . Juni 1883,

N .-G .-Bl . Nr . 117 , der k. k. Binnenschiffahrts -Inspektor als Spezial -Gewerbe-
Inspektor für das Schiffergewerbe auf Binnengewässern im ganzen Geltungs¬
gebiete des erwähnten Gesetzes , ein Organ des k. k. Zentral -Gewerbe-
Jnspeklorates als Gewerbe -Inspektor für die Ausführung der öffentlichen
Verkehrsanlagen in Wien , beide mit dem Amtssitze in Wien , und ein Gewerbe-
Inspektor für den Bau der Wasserstraßen und die Durchführung von Fluß-
rcgulierungen im Gebiete der Erpositur der k. k. Direktion für den Bau der
Wasserstraßen in Prag (Z 14 des Gesetzes vom 11 . Juni 1901 , R .-G .-Bl . Nr . 66 ),
mit dem Amtssitze in Prag.

8 5.

Diese Verordnung tritt drei Monate nach ihrer Kundmachung in Wirk¬
samkeit . Gleickizcitia tritt die Ministerialverordnung vom 29 . November 1906,
N .-G .-Bl . Nr . 230 , betreffend die Bestimmung der Aufsichtsbezirke der Ge¬
werbe -Inspektoren , außer Kraft.

85.
36.
37.
38.

14 .
Verfügungen bezüglich der Matrikeuführung an¬
läßlich der Errichtung der Pfarre Kaisermühlen,

>1 . Bezirk.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K. Appel,  vom 21 . Mai 1909 , M . Abt . XXII 1575/09
(Normalienblatt des Magistrates Nr . 62 ) :

Die k. k. n .-ö. Statthalterei hat am 8 . Mai 1909 zur Z . XVII -2936
an das fürsterzbischösliche Ordinariat nachstehenden Erlaß gerichtet:

„Anläßlich der mit dem Erlasse des k. k. Ministeriums für Kultus und
Unterricht vom 28 . März 1909 , Z . 10457 , genehmigten Errichtung einer neuen
Pfarre (Kaisermühlen ) im II . Wiener Gcmeindebezirke , welcher als Pfarr-
sprengcl ein bisher zur Pfarre St . Johann von Nepomuk gehöriger Gebietsteil
zugewicsen wird und welche ihre Amtswirksamkeit im Sinne der gesch. Vorlage
vom 28 . April 1909 , Z , 3860 , und der h. o. Zuschrift vom 3. Mai 1909,
Z . III -1472/39 , mit 17 . Mai 1909 beginnen wird , verfügt die k. k. Statthalterei
als Aufsichtsbehörde über die im Erzherzogtums Österreich unter der Enns
geführten Geburts -, Tranungs - und Sterbematnken folgendes:

Alle in dem von der Pfarre St . Johann von Nepomuk in Wien II
abzutrcnncndcn Gebietsteile bis inklusive 16 . Mai 1909 , 12 Uhr Mitternacht
sich ereignenden Matrikenakte (Geburten , Eheschließungen , Todesfälle ) sind jeden¬
falls noch in den Matriken der Pfarre St . Johann v. Nepomuk zu matrikulicren.

Dies hat daher auch dann zu geschehen, wenn die tatsächliche Verzeich¬
nung des einen oder des anderen der in Rede stehenden Matrikcnfälle erst nach
dem 16 . Mai 1909 effektiv möglich , beziehungsweise durchführbar sein sollte.

Nach dem 16 . Mai 1909 hat die Pfarre St . Johann von Nepomuk ihre
Matriken nach den bestehenden allgemeinen Vorschriften wie bisher , jedoch
nunmehr für den ab 17 . Mai 1909 ihr zngewiesenen Pfarrsprengel fort-
zuführcn.

Matriken oder staatliche Standesamtshandlungen bezüglich deS abzu-
trcnnendcn Gebietsteiles , welche bei der Pfarre St . Johann von Nepomuk vor
dem >7. Mai 1909 anhängig geworden sind , von diesem aber bis zum >7. Mai
1909 nicht zu Ende geführt wurden , sind nach dem 16 . Mai 1909 von dem
neuen Pfarramtc weiter , beziehungsweise zu Ende zu führen.

Von dieser Verfügung wollen sämtliche Pfarren des II . Wiener Ge-
ineindebezirkes individuell verständigt werden.

Außerdem wolle das hochwürdigste fürsterzbischösliche Ordinariat dieselbe
auch im Wiener Diözesanblatt geeignet verlautbaren . "

Hievon setze ich die städtischen Ämter in Kenntnis.

IS.

Reise »« noch Russisch Zentralasien.
Rundschreiben der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 10 . Mai

1909 , Z . IX- 1885 (M . Abt . XVI , 5869 ) :
Nach den in Rußland in Kraft stehenden Vorschriften ist das Betreten

der russischen Territorien in Zentral -Asien im allgemeinen verboten . Ausnahmen

sind gestattet , doch muß in jedem einzelnen Falle der betreffende fremde Staats¬
angehörige , welcher nach diesen Provinzen reisen will , im Wege der zuständigen
diplomatischen Vertretung in St . Petersburg bei der kaiserlich russischen
Regierung um eine solche spezielle Bewilligung ansuchen.

Es mehren sich in letzter Zeit die Fälle , daß Reisende , ohne diese Vor¬
schriften zn beachten , direkt nach Zentral -Asien reisen , wo sie dann von den
Behörden in strenger Durchführung der vorerwähnten Bestimmungen an der
Weiterreise bis zur Beschaffung der vorgeschriebenen Reisebewilligung gehindert
werden . Diese Reiseunterbrechungen sind für die Herren Betroffenen mit Verlust
an Zeit und Geld verbunden und führen wiederholt zu Rekriminationen , die
jedoch erfolglos sind, da die Behörden in Zentral -Asien nur die bestehenden
strengen Paßvorschriften in Anwendung bringen.

Die in Rede stehende Reisebewilligung wäre daher rechtzeitig , jedenfalls
aber nicht später als drei Wochen vor dem voraussichtlichen Eintreffen des
Reisenden in Zentral -Asien , im Wege der k. u . k. Botschaft in St . Petersburg
bei der kaiserlich russischen Regierung einzuholen.

1V.
Untersuchnngsproben von Lebensulitteln.

Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 20 . Mai
1909 , Z . XI -885 (M . Abt . IX , 1882/09 ) :

Infolge Erlasses des k. k. Ministeriums des Innern vom 4 . Mai 1909,
Z . 2666 , an die k. k. Statthalterei in Prag wird hinsichtlich der Behandlung
der in Gemäßheit des Z 3 des Gesetzes vom 16 . Jänner 1896 , R .-G .-Bl.
Nr . 89 er 1897 , entnommenen und in amtlicher Verwahrung verbliebenen
Probehälsten folgendes eröffnet:

In jenen Fällen , in welchen die Untersuchung der Probe einen Anlaß
zur Einleitung des Strafverfahrens nicht geboten oder das cingeleitete Straf¬
verfahren mit einem Freispruche geendet hat , find diese Probehälften , sofern
für dieselben nicht bereits eine Vergütung aus dem Staatsschätze geleistet worden
ist und es sich nicht um schon grbrauchsunfähig gewordene Artikel handelt , den
betreffenden Parteien zurückzustellen.

Im übrigen wird die weitere Verfügung über diese Hälften dem Ermessen
der politischen Behörden anheimgestellt.

Eine Veräußerung zugunsten des Staatsschatzes wird sich aber mit
Rücksicht aus die damit verbundenen Kosten nur dann empfehlen , wenn im
Hinblicke auf den Wert der Probe bei der Versteigerung ein angemessener Erlös
zu erwarten ist ; sonst wird die unentgeltliche Abgabe verwendbarer Proben an
Wohltätigkeitsinstitute (Kranken -, Armenvcrsorgungshäuser ) einzutreten haben.

17 .
Dispens vom Befähigungsnachweise nach 8 13 n,

Absatz 6 der Gewerbeordnung.
Das k. k. Handelsministerium hat laut Erlasses vom 24 . Mai 1909,

Z . 13380 , dem Rekurse der N . N . in Wien gegen die Statthalterei -Entscheidung
vom 25 . März 1909 , Z . I a-964 , mit welcher in Bestätigung des Bescheides
des magistratischen Bezirksamtes für den XX . Bezirk vom 18 . Februar 1909,
Z . 44030 ex 1908 der Genannten die Dispens von der Beibringung des
Lehrzeugnisses zum Antritte des Gemischtwarenhandels mangels der Voraus¬
setzungen des H 13 a , Abs. 6 G .-O . für die Erteilung einer Dispens von der
Beibringung des Befähigungsnachweises für den Gemischtwarenhandcl und
weiters deshalb , weil die Bestimmungen des Z 14 e, Abs. 2 G .-O . auf die im
8 38 G .-O . erwähnten Handelsgewerbe keine Anwendung finden , verweigert
wurde , ans den Gründen der angefochtenen Entscheidung mit dem Beifügen
keine Folge gegeben , daß im Sinne des ß 13 ->, Abs. 6 . G .-O . eine aus¬
nahmsweise Dispcnserteilung nur dann statthaft ist, wenn ein Übergang von
einem selbständig betriebenen Produktionsgewcrbe , von einem selbständig be¬
triebenen Handelsgewerbe oder von einer nicht unter die Gewerbeordnung
fallenden beruflichen Beschäftigung des Handelsverkehres beabsichtigt ist.

18 .
Bestell « « ,, von Kellerei -Inspektoren.

Erlaß der k. k. n.-ö. Statthalterei vom 24 . Mai 1909,
Z . Xa -1797/91 (M . Abt . IX , 1912/09 ) :

Mit Beziehung auf den Erlaß vom 10 . September 1908 , Z . X a 2896/63,
wegen Durchführung des Gesetzes, betreffend den Verkehr mit Wein , Weinmost
und Weinmaische wird behufs geeigneter Bekanntmachung mitgeteilt , daß die
für Niederösterreich bestellten staatlichen Kellerei -Inspektoren , Franz Oppen-
au  er , Ludwig Steh  l und Josef T r u m m e r , vom 1. Juni 1909 ange¬
fangen nicht mehr in ihren Wohnungen , sondern in den ihnen zugewiesenen
Diensträumen zu Wien , I ., Salvatorgasse 12, Passauerhvf , 3 . Stock , amtieren
werden , und daß dorthin von diesem Zeitpunkte an Zuschriften an dieselben zu
adressieren sind.

zpicvvn ergeqi MN Beziehung aus das y. o.
tember 1908 , Z . IX -3289/08 , die Verständigung.
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IS.

Schonzeit für Weihfischarten.
Rund -Erlaß der k. k. n .-ö. Statthalterei vom 26 . Mai

1909 , Z . X a-258/7 (M . Abt . IX , 1939/09 ) :
Obwohl den volkswirtschaftlich wichtigen Fischgattungeu , der Nasen,

Brachsen Nerflinge und Barben durch die Statthalterei -Vcrordnung vom
9 Jänner 1891 , Z . 731 , L.-G .-Bl . Nr . 3 , Art . II und VI , Schutz eingeräumt
worden ist, so entbehren diese Fischgattungen nach den gemachten Erfahrungen
mit Rücksicht darauf , daß dieselben im Volksmnnde auch Weißfische genannt
werden , vielfach dieses ihnen zugesicherten Schutzes . Behufs wirksamer Durch¬
führung der erwähnten Schutzmaßrcgeln wird daher nach eingeholter Zu¬
stimmung des k. k. Ackerbauministeriums den mit der Ausgabe der Fischcrkarten
und Fischerbüchel betrauten Bezirksbehörden , beziehungsweise den Fischeret-
Revier -Ausschllssen aufgctragen , in die noch^ vorhandenen Exemplare der ge¬
nannten Formularien im Verzeichnisse der Schonzeiten in Form einer An¬
merkung durch Stampiglienaufdruck den Zusatz aufznnehmen , daß die erwähnten
vier Fischarten im Volksmunde auch Weißfische genannt werden.

Weiters ist in den Amtsblättern und sonst durch geeignete Maßnahmen
der Bevölkerung , insbesondere aber den mit der Fischcreiaufficht betrauten
Organen zur Kenntnis zu bringen , daß die bloße Bezeichnung eines Fisches
der vier erwähnten Fischarten als Weißfisch , den diesen vier Fischgattungen
zugesicherten Schutz , beziehungsweise die aus Übertretung der Schutzbestimmungen
gesetzte Strafe nicht aufzuheben vermag.

Dieser Erlaß ergeht an alle Bezirkshauptmannschaftcn in Nicderösterreich
mit Ausnahme der Bezirkshauptmaunschaften in Krems , an de» Wiener
Magistrat , an die beiden Stadträte in Waidhofen an der Mbs und Wiener-
Neustadt und an die Fischcrci -Rcvier -Ausschttsse in Wien , Amstetten , St . Pölten
und Wiener -Neustadt.

21>.

Vertrieb Professor Dr . Schleich 'scher Präparate.
Erlaß des magistratischen Bezirksamtes für den VI . Be¬

zirk vom 27 . Mai 1909 , Z . 35154/08:
Auf Grund der gepflogenen Erhebungen wird der Bertriebsgesellschaft

Professor Dr . Sch l e i ch'schcr Präparate , G m . b. H , die Konzession zur Er¬
zeugung und zum Verkaufe eu ^ ros (Großhandel ) von Professor Dr . S chle ich'schen
Präparaten mit dem Standorte VI ., Kopernikusgasse 12 , nach ß 15 , Punkt 1 >,
des Gewerbegcsetzes , beziehungsweise im Sinne des § 5 der Ministerial -Ver-
orduung vom 17 . September 1883 , R .-G .-Bl . Nr . 152 , mit dem Beifügen
erteilt , daß für dieses Gewerbe , dessen Eintragung im Gcwerberegistcr unter
der Z . 1592/konz . erfolgte , der Erwcrbsteucrkonto Kat .-Z . 12307 ^ eröffnet wurde.

Zugleich wird die Bestellung des Herrn David Julius Schwarz  als
verantwortlichen Geschäftsführers in dem genannten konzessionierten Gewerbe¬
betriebe gemäß Z 55 G .-O . mit dem Bemerken zur genehmigenden Kenntnis
genommen , daß jeder Wechsel in der Person des Geschäftsführers Hieramts zur
Genehmigung anzuzeigen ist.

21 .

'Aussichten einheimischer Arbeiter in West¬
deutschland.

Runderlaß der k k. n .-ö. Statthalterei vom 2. Juni 1909,
Z . 1X 2059 (M . Abt . XVI , 6852 ) :

Die geschäftliche Depression , welche bereits vor mehreren Monaten im
rheinisch -westphälischenJndustriegebicte eingesetzt hat , nötigte viele Unternehmungen
den Betrieb ciuzuschränkcu und demzufolge auch Arbeiter zu entlasse » . Diese
Entlassungen trafen vor allem die ungelernten ausländischen , namentlich fremd¬
sprachigen Arbeiter.

Da diese Depression noch nicht überwunden ist, kommen Betriebs-
cinschränkungen mit Arbciterentlassungen stellenweise auch jetzt noch vor und
verfallen durch dieselben nicht selten auch österreichische Arbeiter der Arbeits¬
losigkeit . Unter diesen Umständen ist es für die zuziehenden ungelernten Arbeiter
aller Kategorien sehr schwer, irgend eine Arbeit zu erlangen . Aber auch für
gelernte ausländische Arbeiter ist die Aussicht auf ein gutes Unterkommen
sehr gering , da die Unternehmer vielfach Mühe haben , ihre ständige Arbeiterschaft
zu behalten und demzufolge Ncueinstclluugcn von Arbeitern selten sind.

Unter diesen Umständen muß inländischen Arbeitern dermalen abgeraten
werden , in das genannte Industriegebiet auf Arbeitssuche zu gehe» .

22
Fleischtransport ans Wagen.

Kundmachung des Wiener Magistrates vom 7. Juni 1909,
M .-Abt . IX , 545:

Auf Grund des 8 46 , Punkt 4 und 5 und des Z lOO des Gemeinde¬
statutes für Wien , L.-G . vom 24 . März 1900 , L.-G .- und V .-Bl . Nr . 17,

werden hinsichtlich des Fleischtransportes auf Wagen nachfolgende Anordnungen
erlassen:

1 . Der Transport von geschlachtetem Stechvich , sowie von Fleisch,
Knochen und Eingeweide «, die zum Konsum bestimmt sind, darf nur auf voll¬
ständig reinen Wagen erfolgen , deren Ladefläche für Flüssigkeiten undurch¬
lässig ist.

2 . Zur Verladung ist zunächst der Jnnenraum des Wagens zu verwenden.
Bei Verladung über die Wagcnwände ist für einen ausreichenden Schutz

gegen Beschmutzung durch Räder und Straße vorzusorgen.
Die Ladung ist mit reinen Hüllen (Plachen , Malten ) vollständig zu

überdecken.
Stechvieh ist mit dem Kopfe gegen das Innere des Wagens zu verlade » .
3 . Der gemeinsame Transport von geschlachtetem Stechvich , von Fleisch

u . s. w . mit lebenden Tieren ist nur dann gestattet , Wern die Ladung derart
getrennt ist, daß eine Berührung und Verunreinigung des geschlachteten Stech¬
viehes , Fleisches n . f. w . durch die lebenden Tiere ausgeschlossen ist.

4 . Den Begleitpersonen ist das Sitze » auf den beladenen Wagen nur
auf den Sitzbänkcn gestattet.

Diese Sitze sind an der Vorder - oder Rückseite der Wagen derart anzu¬
bringen , daß sie über die Wagenachse nicht hinausragen und jede Berührung
der Ladung durch die Begleitpersonen vermieden wird.

5 . Die Begleitpersonen haben reinliche Kleidung zu trage » .
6 . Das Besteigen der Ladefläche gelegentlich des Auf - und Abladens ist

nach Tunlichkeit zu vermeiden.
7. Diejenigen Personen , welche das Zu - und Abtragen der Ladung be¬

sorgen , haben , wenn es sich nicht um Tiere in Fellen handelt , Kopf und Nacken
mit reinen Tüchern zu bedecken.

8. Übertretungen dieser Vorschriften werden gemäß K 100 des Gemeinde-
statutcs für Wien mit Geldstrafen bis zu 400 L oder Haft bis zu 14 Tagen
geahndet.

9 . Diese Kundmachung tritt sofort in Kraft : gleichzeitig wird die
Magistrats -Kundmachung vom 8. März 1902 , M .-Abt . IX , 1247/02 auf¬
gehoben.

2».
Ableben des Honorar - Vize - Konsuls beim brasi
lianischen Honorarkonsnlate in Wien , Moritz Hübner.

Erlaß der k. k. n .-v. Statthalterei vvm 14 . Juni 1909
Z . IlI -2044 (M . Abt . XXII , 1931,09 ) :

Die hiesige brasilianische Gesandtschaft hat mit Verbalnote vom 4 . Mai
1909 dem k. n . k. Ministerium des Äußern das Ableben des Honorar -Bize-
Konsuls bei dem brasilianischen Honorarkousulatc in Wien , Moritz Hübner,
mitgcteilt und die Ernennung eines Nachfolgers für den Verstorbenen für einen
späteren Zeitpunkt in Aussicht gestellt.

II. NornmtivliestimmmuM.
Zemeindemt:

24 .

Regelung des Dienstverhältnisses des Kanzlei-
personales sür den städtischen Fnhrwerksbetrieb.

Erlaß des Leiters des Magistrates K. Appel  vom
24 . April 1909 , M . D . 1537 , M . Abt . VI , 89/08 (Normalien-
blatt des Magistrates Nr . 52 ) :

Der Gcmeinderat hat in der Sitzung vom 29 . Jänner 1909 , Z . 1427,
folgenden Beschluß gefaßt:

I . Für die provisorische Aufnahme behufs Verwendung zu Kanzlei-
gcschästen im städtischen Fuhrwcrksbetriebe sind alle Erfordernisse nötig , welche
zur Aufnahme als Diurnist (Gemeinderats -Beschluß vom 2l . März 1902,
Z . 14738 ) nötig sind ; jedoch kann von der Absolvierung der Bürgerschule oder
von mindestens zwei Klassen eines Gymnasiums , einer Realschule oder einer
denselben gleichwertigen Anstalt Umgang genommen werden , wenn eine in der
Magistrats -Abteilung VI abzulegende Prüfung in Schreiben , Rechnen und
schriftlichen Gedankenansdruck ein befriedigendes Resultat ergeben hat . Die
provisorische Aufnahme erfolgt über Vorschlag des Vorstandes der Magistrats-
Abteilung VI durch den Bürgermeister . Es ist eine einjährige Probezeit vor¬
geschriebe«, während welcher eine Iltägigc beiderseitige Kündigung festgesetzt
wird . Nach günstig abgclaufencr Probezeit kann durch den Stadtrat die Er¬
nennung zum Unterbcamten II . Kategorie und nach dem weiteren Ablaufe von
neun Jahren die Ernennung zum Unterbeamten I . Kategorie erfolgen . Das
Probejahr wird in die Dienstzeit eingerechnet.
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2 . Während des Probejahres beträgt der Monatslohn 100 L ; der Unter¬
beamte II . Kategorie erhält 100 L Monatsbezug und 20 L monatlichen Miet¬
zinsbeitrag . Nach drei Jahren (das Probejahr eingerechnet ) 110 L Monats¬
bezug und 20 L Mietzinsbeitrag . Rach weiteren drei Jahren 120 L Mouats-
bezug und 20 L Mietzinsbeitrag . Der Unterbcamte I . Kategorie erhält 110 L
Monatsbezug und jährlich 300 L Mietzinsbcitrag . Nach zehn in dieser Eigen¬
schaft ununterbrochen zugebrachten Dienstjahren einen Monatsbezug von 150 L
und jährlich 400 L Mietzinsbeitrag ; nach 15 in dieser Eigenschaft ununter¬
brochen zugebrachteu Dieustjahrcn einen Mouatsbezug von 160 L und jährlich
500 X Mietzinsbeitrag.

Den Unterbeamten kann der Dienst dreimonatlich gekündigt werden . Nach
Ablauf des zehnten Dienstjahres kann eine Kündigung nicht mehr eintrcten,
wohl aber die Behandlung »ach 8 18 der Bestimmungen über die Aufnahme,
das Dienstverhältnis und die Bezüge der städtischen Diurnisten und Kanzlisten.
Die Kündigung steht während der ersten zehn Dienstjahrc dem Vorstande der
Magistrats -Abteilung VI zu.

Unterbeamten der II . Kategorie kann , wenn es die Dienstverhältnisse er¬
lauben , der Vorstand der Magistrats -Abteilung VI im Einvernehmen mit dem
Betriebsleiter jährlich einen Urlaub bis zu höchstens acht Tagen , Unterbeamtcn
der I . Kategorie bis zu höchstens 14 Tagen erteilen.

Im übrigen finden die Bestimmungen über das Dienstverhältnis , die Pro-
visionierung , Witwen - und Waisenversorgung der städtischen Diurnisten und
Kanzlisten auch auf dieses Personal sinngemäße Anwendung.

Vorläufig werden neun solche Stellen systemisiert.

81 Mrat:
ss.

Borschrift für den Dienst bei den außerhalb des
Zentral -Viehinarktes nnd der Schlachthäuser ge¬

legenen städtischen Brnckenwagen.
Genehmigt zufolge Stadtrats -Beschlusses vom 9. Februar

1909 , Pr .-Z . 7841/08 (M . Abt . IX , 584/09 ) :
8 1.

Die städtischen Brückenwagen sind marktbehördliche Einrichtungen zum
Zwecke der unparteilichen Feststellung des Gewichtes von Waren.

Sie sind keine öffentlichen Wäganstalten im Sinne des Gesetzes vom
19 . Juni 1866 , R .-G .-Bl . Nr . 85 , mit dem Rechte , über die Ergebnisse der
Abwage Bescheinigungen mit der Beweiskraft öffentlicher Urkunden aus-
zustcllen.

Den mit dem Dienste bei den städtischen Brückenwagen betrauten Markt¬
dienern und sonstigen Personen kommen demnach die Befugnisse der Organe
einer öffentlichen Wäganstalt nicht zu . Sie versehen lediglich als Hilfsorganc
des Marktamtes die Waggeschäfte in seinem Namen und unter seiner Autorität.

Die Leitung und Beaufsichtigung dieses Dienstes wird durch das Marktamt
ausgeübt.

8 2.
Die Aufgabe der Wagorgane besteht in der Bedienung der Brücken -,

Dezimal - und Balkenwagen , in der Einhebung der Waggebühren , sowie in der
Beaufsichtigung und Instandhaltung der gesamten Wagcinrichtungen nach dieser
Vorschrift.

Insoweit es damit vereinbar ist, können die Wagorgane auch zu anderen
Dienstleistungen herangezogen werden.

8 3.
Der Dienst beginnt an Werktagen um 6 Uhr morgens und dauert mit

einer 1 hsstündigcn , von Ir Uhr mittags bis ^ 2 Uhr nachmittags dauernden
Pause bis 5 Uhr abends ; aus wichtigen Gründen kann der Vorgesetzte Markt¬
amtsbeamte eine Verlängerung der Dienstzeit anordnen.

An Feiertagen dauert der Dienst von 6 Uhr morgens bis 11 Uhr vor¬
mittags.

An Sonntagen ist der Betrieb eingestellt.

8 4.
Bor Beginn des Betriebes ist zu untersuchen , ob die Wagen unversehrt

sind und richtig zeigen.
Lassen sich die Mängel nicht sofort beheben , so ist die Wage außer Betrieb

zu setzen und dem Vorgesetzten '1l-arktamtsbeamten unverzüglich die Anzeige zu
erstatten.

Den mit dem Wagdicnste betrauten Personen obliegt außer der Bedienung
auch die Reinhaltung der Wagen , des Waghauses und seiner Einrichtung , die
Säuberung der Wagbrllcke , der Zufahrt zu dieser und ihrer nächsten Umgebung,
insbesondere auch bei Schneefall , ferner die Beheizung und Beleuchtung des
Waghauses.

Geringfügige Reparaturen haben sie selbst unverzüglich ohne Anspruch auf
eine besondere Vergütung vorzunehmcu , wofür die erforderlichen Materialien
beigestcllt werden . Größere Schäden sind dem Vorgesetzten Marktamtsbeamten
sofort zur Anzeige zu bringen . Hiebei ist der Name desjenigen , den ein Ver¬
schulden trifft , anzuführen.

Für die Instandhaltung und sichere Verwahrung der Jnventarstücke sind
die mit der Bedienung der Wagen betrauten Personen verantwortliche Beim

Antritte und Verlassen des Dienstpostens hat eine ordnungsmäßige Übergabe
stattzufinden.

8 5.
Die Wagorgane sind für die richtige Ermittlung des Gewichtes ver¬

antwortlich.
Unteilbare Lasten müssen zur Gänze auf der Wagbrücke ausgestellt werden,

so daß das Gewicht durch einmaliges Wägen festgestellt wird.
Lasten , deren Gewicht oder Größe die Tragfähigkeit oder die Dimensionen

der Wage übersteigt , sind zur Abwagc nicht zuzulassen.
Vor jeder Abwage ist in die dreifache Durchschrcibjuxte mit Tintenstift

der Standort der Brückenwage , die laufende Juxtennummer , der Name und
Wohnort der Partei (bei Käufen des Käufers und des Verkäufers ) , die Be¬
zeichnung der abzuwägenden Ware , bei Käufen auch der Kaufpreis , unmittelbar
nach der Abwage das festgestcllte Gewicht und die entfallende Waggebühr nebst
dem Datum einzutragen,

Die oberste Juxte ist den Parteien mit der deutlich lesbaren Unterschrift
des Wagorgancs — jedoch erst nach Bezahlung der Waggebühr — anszu-
folgen.

8 6.
Bei Berechnung der Gebühren ist genau nach dem Tarife vorzugehen.
Wenn lediglich die Tara einer bereits auf einer städtischen Brückenwage

abgewogenen Ware festgestellt werden soll — wofür eine Gebühr nicht zu ent¬
richten ist — muß die Abwage in einem besonderen Buche vorgemerkt und das
Taragewicht auf der über das Bruttogewicht ausgestellten Juxte , welche die
Partei vorzumeisen hat , ersichtlich gemacht werden.

Sonst darf eine unentgeltliche Abwage nur zufolge besonderer Bewilligung
unter Einhaltung der hiefür bestehenden Vorschriften vorgenommen werden.

8 7.
Falls im Waghause ein Telephon angebracht ist, haben die den Wagdienst

versehenden Bediensteten die aufgerufenen Marktparteien zu verständigen , von
ihnen die Avisogebühr cinzuhcbcn und den Empfang durch Ausfolguug der
hiefür bestimmten Juxten zu bestätigen.

8 8.
Erhebt eine Partei Einwendungen gegen das Vorgehen eines Wagorganes,

so ist die Entscheidung des Vorgesetzten Marktamtsbeamten einzuholen.

8 s.
Die Juxtenheste sind täglich nach Schluß des Betriebes und überdies am

Schluffe jeder Seite abzurechnen nnd am Ende jedes Monats abzuschließen.
Mit Monatsschluß sind die beiden Juxtcudurchschriften nebst den unver¬

brauchten Juxten des Abschlußbogens dem Vorgesetzten Marktamtsbeamten zu
übergeben.

8 io.
Die eingehobencn Waqgebühren und Telephon -Avisogcbühreu sind täglich

dem Vorgesetzten Marktamtsbeamten abzuführen , der den Empfang in einem
Vormerkbuche bestätigt und die Übereinstimmung des abgesührten Betrages mit
den Eintragungen in de» Juxtenheften prüft.

8 11-
Den Parteien ist mit Höflichkeit und Ruhe zu begegnen . Geschenke dürfen

von ihnen nicht angenommen werden.

8 12.
Jede Pflichtwidrigkeit , insbesondere bei der Ermittlung des Gewichtes und

der Einhrbung der Gebühren unterliegt der disziplinären Lehandlung und nach
den Umständen auch der Ahndung nach dem Strafgesetze.

8 13.
Diese Vorschrift tritt sofort in Kraft . Gleichzeitig verliert die Vorschrift

vom Mai 1906 , M . Abt . IX , 1902/06 , ihre Geltung.

Magistrat:
s «.

Verbot der Übernahme von Bürgschaften.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K. Appel vom 8. Mai 1909 , M . D . 1733 (Normalienblatt
des Magistrates Nr . 57 ) :

Der Herr Bürgermeister hat am 1. Mai l. I . zur Pr .-Z . 6894,09 nach¬
stehenden Erlaß an mich gerichtet:

„Mit dem Präsidial -Erlaffe vom 3. Mai 1903 , Normalienblatt Nr . 63/03,
und dem Erlasse der Magistrats -Direktion vom 3 . Oktober 1906 , Normalien¬
blatt Nr . 71/06 , wurde den städtischen Beamten die Übernahme von Bürg¬
schaften, beziehungsweise die Verleitung hiezu , bei sonstiger Disziplinarbehandlung
untersagt.

Da dieses Verbot , wie dies die kürzlich zur disziplinären Behandlung
gelangten Fälle beweisen , die gewünschte Wirkung nicht gehabt hat , sehe ich
mich veranlaßt , die Übernahme von Bürgschaften und die Verleitung hiezu,

.mögen was immer für Motive unterliegen , allen städtischen Bediensteten mit
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dem Bemerken zu verbieten , daß jeder Zuwiderhandelnde auf Grund des 8 64,
lit . b , Dienstpragmatik mit der Dienstesentlassung bestraft werden wird ."

Die Herren Amtsvorsteher werden angewiesen , hievon die sämtlichen d. a.
zuqeteilten Beamten und Diener unter Hinweis auf den Magistrats -Direktions-
Erlaß vom 9 . März 1909 , M . D . 941 (Normalienblatt des Magistrates
Nr . 34 ), sofort zu verständigen und von denselben die Kenntnisnahme dieses
Erlasses durch eigenhändige  Unlersertigung sich bestätigen zu lassen.

27.

Ausgabe von ermäßigten Badekarten für städtische
Bedienstete an den Badekasfen.

Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates
K. Appel  vom 10. Mai 1909 , M . D . 1558/09 , M . Abt . VIII
2001/08 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 58 ) :

Der Stadtrat hat zufolge Beschlusses vom 23 . Dezember 1908 , Pr .-Z . 17670,
in teilweiser Abänderung des Stadtrats -Beschlusses vom 6. Aprrl 1899 , Pr .-
Z . 2767 , die Ausgabe ermäßigter Badekarten für städtische Bedienstete nach
Maßgabe der diesbezüglich erteilten Bewilligungen unmittelbar an den in
Betracht kommenden Badekassen gegen Vorweisung der Amtslegitimation oder
einer zu diesem Zwecke von der Magistrats -Abteilung VIII ausgestellten , mit
Photographie und Amtsstempel versehenen Legitimationskarte genehmigt , dagegen
den Verlauf ermäßigter Badekarten für städtische Bedienstete bei der Hauptkassa
und deren Abteilungen eingestellt.

Hievon setze ich die städtischen Ämter mit dem Beifügen in Kenntnis , daß
die erwähnten , nur für Badezwecke  dienenden L e g i t i m a t i o n s k ar t e n
ausschließlich an solche städtische Angestellte ausgegeben werden , welche auf Aus¬
stellung einer Amtslegitimativn keinen Anspruch besitzen.

28.

Geschäftsverteilung für die Ober - Magistratsräte.
Erlaß des Bürgermeisters Dr . Karl Lueger  vom 16 . Mai

1909 , M . D . 1850/09 (Normalienblatt des Magistrates Nr . 63) :
Infolge der Bestellung des Herrn Ober -Magistratsrates Karl Appel

zum Leiter des Magistrates , sowie infolge der Ernennung des Herrn Magistrats¬
rates Dr . Max Weiß  zum Obcr -Magisträtsrate finde ich mich bestimmt , hin¬
sichtlich der Geschäftsvcrteilung für die Herren Ober -Magistratsräte nach¬
stehende Anordnung zu treffen:

Dem Leiter des Magistrates,  Ober -Magistratsrate Appel,
bleiben außer der allgemeinen Oberaufsicht über alle städtischen Ämter (mit
Ausnahme der Stadtbuchhaltung ), Anstalten und Unternehmungen die unmittel¬
bare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen I (Rechts -Angelegenheiten ),
II (Finanz - Angelegenheiten ), VIII (Wasserversorgung ), Villa (Bau der
II . Kaiser Franz Joses -Hochquellenleitung ) und XXII (Amtsbedürfnissc , Sicher¬
stellung der kurrenten städtischen Arbeiten und Lieferungen , Ausstellungen,
Kultus -Angelegenheiten , Auszeichnungen , städtischer Preistarif , Auskunfsstelle
u . s. w .) , sowie die Aufnahmen in den städtischen Dienst gewahrt.

Die Geschäftsgruppe 4 , als deren Leiter Herr Ober -Magistratsrat Pohl
bestellt wird , hat zu umfassen:

Das Personal -Referat , das sind die Personal -Angelegenheiten der rechts¬
kundigen , technischen und Kanzleibeamten , des Personales der städtischen
Sammlungen und des Archivs , der städtischen Kanzlei -Diurnisten und Kanzlisten
der Maschinisten , Amtsdiener und Aushilfsdiencr ; Bestellung der Genossenschafts-
Kommissäre , weiters die unmittelbare Dienstaufsicht Uber dw Magistrats-
Abteilungen III (Fondsgüter und Realitätenverwaltung ), VI (Straßen -Ange-
legenheiten ), VII (Kanalisierungen und Wasscrrechts -Angelegenheiten ), IX (Appro-
visionierungs - und Veterinär -Angelegenheiten ), XV iSchul -Angelegenheiten ) und
XVI (Militär - und Bevölkerungswescn ) : ferner die Visitation der sämtlichen
magistratischen Bezirksämter und die Revision der bezirksämtlichen Vorlagen.

Die Geschäftsgruppe 8 , deren Leitung dem Herrn Ober -Magistratsrate
AsPerger  übertragen wird , hat zu umfassen:

Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen IV
(Sicherheitspolizei ), XI (Armenwesen ), XI a (Heimatgesetz -Novelle ), XI b (ge¬
schloffene Armenpflege ), XII (Armenkinderpflege ). XIII (Stiftungen ), XIV (Bau¬
polizei ), XVII (Gewerbe -Angelegenheiten ), XVIII (Genoffenschafts - und Ver¬
sicherungs -Angelegenheiten ), XIX (Saatssteuern und Wahlen ), XX (Schub - und
Arrest -Angelegenheiten ) und XXI (Statistik ).

Die Geschäftsgruppe 6 , mit deren Leitung Herr Ober -Magistratsrat
Dr . Weiß  betraut wird , hat zu umfassen:

Die unmittelbare Dienstaufsicht über die Magistrats -Abteilungen V
(Eisenbahnen , Verkehrsanlagen , Elektrizitätswerke , Donauregulierungsbauten)
und X (Gesundheitswesen ) ; weiters das Referat über die in den Wirkungs¬
kreis der Magistrats -Direktion fallenden Angelegenheiten der städtischen Unter¬
nehmungen , das sind Straßenbahnen , Stellwagenunternehmung , Gaswerke,
Elektrizitätswerke , Leichenbestattung und Brauhaus der Stadt Wien.

Die dem Herrn Ober -Magistratsrate Appel  übertragene Vertretung
des Magistrats -Direktors in den gemeinderätlichen Ausschüssen mit Ansnahmc
des Brauhaus -Ausschusses bleibt demselben auch weiterhin belassen.

Mit der Vertretung des Magistrats -Direktors im Brauhaus -Ausschusse
betraue ich nunmehr Herrn Ober -Magistratsrat Dr . Weiß,  da nach den vor¬
stehenden Anordnungen das Brauhaus -Referat in seine Gruppe sällt.

2S.

Dieustesvorschrift für die Besorgung der Aufsicht
über die Lvasfer -, Gas - und Kanalleitungeu am

Zentral Viehmarkte St . Marx.

Genehmigt zufolge Verfügung des Bürgermeisters vom
19 . Mai 1909 , Pr .-Z . 7708 (M . Abt . IX , 1079/09 ) :

8
Der Wasser -, Gas - und Kanalleitungsaufseher des Zentral -Viehmarktes

untersteht unmittelbar dem Stadtbauamte , beziehungsweise den zugetmesenen
Beamten des Gebäude -Jnspeltvrates des Zentral -Viehmarktes und hat die ihm
von den Beamten gegebenen Aufträge pünktlich und gewissenhaft auszufuhren.

Das Gebäude -Jnspektorat wird mit den bezüglichen Stadtbauamts -Fach-
Abteilungen im Einvernehmen Vorgehen.

8 2.
Vom Wasser -, Gas - und Kanalleitungsaufseher wird vor allem Nüchtern¬

heit, eine treue fleißige Dienstleistung , größte Sorgfalt für die Sicherheit und
das Eigentum des Zentral -Viehmarktes , Gehorsam gegen seinen Vorgesetzten,
sowie ein höfliches »nd zuvorkommendes Benehmen gegen jedermann gefordert,

8 3.

Der Wasser -, Gas - und Kanalleitungsausjeher hat sich von der Einrichtung
der Wasser -, Gas - und Kanalleitungen in - und außerhalb der Gebäude mit
Hilfe der vorhandenen Pläne genaue Kenntnis zu verschaffen und be, den Kanal-
räumungsarbeilcn anwesend zu sein.

8 4.
Der Aufseher hat unausgesetzt darüber zu wachen , daß jede Verschwendung

von Wasser oder Gas hintangehalten , die Kanalräumungsarbeiten ordnungs¬
mäßig durchgeführt werden , und daß bei Herstellungen oder Reparaturen nur
vollkommen qualitätmäßige Materialien in fachgemäßer Welse zur Verwendung
kommen und das Interesse der Gemeinde Wien nicht durch unquatltatmaßlge
oder schleuderhafte Arbeiten geschädigt wird . . „ , .

Der Aufseher hat über seine Arbeiten , die Lieferungen rc. ern Korrespondenz¬
buch führen , welches beim täglichen Rapport den Vorgesetzten Beamten zur
Vidierung vorzulegen ist. . , . , , .

Er hat die Verpflichtung , alle Wahrnehmnngen und Gebrechen rc. sofort
dem Gebäude -Jnivektorate zu melden.

8 5.
Die regelmäßige Verwendung im Dienste ist an Wochentagen von 7 Uhr

früh bis 12 Uhr mittags und von 1 Uhr nachmittags bis 6 Uhr abends , an
Sonn - und Feiertagen von 8 Uhr früh bis 12 Uhr mittags festgesetzt.

Sollte an Sonn - und Feiertagen irgendwo am Zentral -Viehmarktc
gearbeitet werden müssen , so ist di - Dienstzeit gleich der Arbeitszeit der Pro-

sessionistcn .e^ ist in dringenden Fällen der Wasser -, Gas - und Kaualleitungs-
aufscher verpflichtet , auch außer dieser Zeit den Dienst zu versehen.

Er hat sich an Wochentagen um 8 Uhr , an Sonn - und Feiertagen um
9 Uhr früh in der Gebäude -Jnspektoratskanzlei zu melden , den Rapport zu
erstatten und eventuell Aufträge entgcgenzunehmen.

Dem Aufseher wird in einem Objekte des Zentral -Viehmarktes eine
Dienstwohnung zugcwiesen . .

Er ist verpflichtet , entstandene kleine Mängel an Gas - und Wasserleitungen,
wie an Kanälen , soweit ihm die entsprechenden Mittel zur Verfügung stehen,
selbst zu beheben . ^ ^ ^ ... ,

Neue Installationen , sowie Vermehrung von Flammen oder Auslaufen
oder eine Auswechslung gegen stärkere Flammen oder größere Ausläufe dürfen
nur mit Genehmigung des Magistrates durch das Stadtbauamt ausgeführt

8 6.
Sollte sich über eine der in dieser Dienstvorschrift enthaltenen Bestimmungen

ein Zweifel ergeben oder tritt ein Fall ein, für den in dieser Dienstvorschrift
nicht vorgesehen ist, so hat sich der Wasser -, Gas - und Kanallcituiigsaufseher
an den Gebäude - Inspektor des Zentral -Viehmarktes behufs näherer Weisung
zu wenden.

8 7.
Im übrigen hat sich der Wasser -, Gas - und Kanalleitungsaufseher genaue

Kenntnis von den bestehenden Instruktionen für die Aufsicht bei der Wiener
Hochquellenleitung , bei der Gasbeleuchtung und bei der Kanalräumung zu ver¬
schaffen, wozu ihm dieselben ausgefolgt werden.
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SV.

Abgabe der de » einlaufenden Akte » beiliegenden
Geldbeträge nnd Wertgegenstände an die städtische

Hanptkassa ( Abteilung ).
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K . Appel , vom 26 . Mai 1909 , M . D . 1305/09 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 64) :

Nach den bestehende » Vorschriften werden Aktenstücke, welche mit der
Post an eine Magistrats -Abteilung oder ein magistratisches Bezirksamt gelangen
und in denen Geld - oder sonstige Wertgegenstände vorgefunden werden , vorerst
der städtischen Hauptkassa (-Abteilung ) überwiesen , welche die Wertgegenstände
übernimmt , als Depot verrechnet , die bezügliche Bestätigung auf dem Akte bei¬
setzt und sodann diesen an die zu seiner Erledigung kompetente Stelle leitet.

Es ist nun wiederholt vorgekommen , daß die Überleitung eines bei der
Magistrats -Abteilung XXII eingelangten Aktes an die städtische Hauptkassa , die
Übernahme der Wertbeträge und die Weiterleitung des Aktes an die kompetente
Magistrats ^Abteilung einen sehr bed eutenden Zeitraum , oftvon 8 bis 14 Tagen
in Anspruch nahm , womit natürlich eine außerordentliche Verzögerung in der
Erledigung der Akten verbunden war . Da aber gerade bei Gesuchen um Über¬
sendung von Heimatscheine », Ausstellung von Ehefähigkeitszengnissen und der¬
gleichen der Beischluß von Wertbeträgen sehr häufig vorkommt , werden derlei
Akten größtenteils von den Parteien oder requirierenden Behörden als sehr
dringend betrachtet ; es ist schon vorgekommen , daß die Erledigung früher
urgiert wurde , ehe noch der betreffende Akt an die kompetente Magistrats -Ab¬
teilung gelangt war.

Behufs Hintanhaltnng derartiger Unzukömmlichkeiten ordne ich an , daß
künftighin die Haupassa (-Abteilung ) den Empfang von Geld oder Wertgegen¬
ständen auf den Akten sofort  zu bestätigen und dem Überbringer , der auf
die Bestätigung zu warten hat , die Akten unverzüglich  znrückzustellen hat.

Gleichzeitig finde ich in teilweise ! Abänderung des Erlasses der Magistrats-
Direktion vom 23 . Juni 1904 , M . D . 1792/04 (Normalienblatt Nr . 40
er 1904 , Verordnungsblatt Nr . VII ex 1904 , Seite 53 ), die Anordnung zu
treffen , daß Postwertzeichen  und S t e m p e l b e tr  ä g e , welche den
einlaufenden Akten beigeschlossen sind, bis zum Werte von einer Krone
nicht bei der städtischen Hauptkassa (-Abteilung ) deponiert , sondern beim Akte
belassen werden.

»I.
Adressierung der Zuschriften an das Laudesgericht

für Zivilsachen , beziehungsweise Strafsachen.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K. Appel, vom 4. Juni 1909, M . D . 2082/09 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 66 ) :

Das Präsidium des k. k. Landesgerichtes für Strafsachen in Wien hat
der Magistrats -Direktion zur Kenntnis gebracht , daß bei dem Landcsgerichte für
Strafsachen  täglich eine große Zahl von Sendungen von Seiten anderer
Behörden einlangt , welche bloß die Adresse „ Landesgericht Wien " tragen , und
nach deren Eröffnung sich, oft erst nach langwierigen und umständlichen Nach¬
forschungen , ergibt , daß sie für das Landesgericht in Z i v i l r e ch t s s a ch e n
bestimmt sind . Ebenso langen auch bei dem letztgenannten Gerichtshöfe täglich
Sendungen ei», die dem Landesgerichte in Strafsachen gehören . Ganz ab¬
gesehen von der namhaften Mehrbelastung der Gerichtskanzleien ergeben sich
daraus Verzögerungen , die unter Umständen von den empfindlichsten Nachteilen
begleitet sein können.

^Jch weise daher die städtischen Ämter an , in Hinkunft die Adressierung
von Sendungen an eines der beiden Landesgcrichtc derart cinzurichten , daß eine
Verwechslung ausgeschlossen ist.

Die Adressen haben demnach zu lauten:
„An das k. k. Landesgericht für Zivilrechtssachen

Wien I/di,
Justizpalast ",

beziehungsweise

„An das k. k. Landesgericht für Strafsachen
Wien VII11,

Landesgerichtsstraße ". '

»S.

Änderung der Geschäftseinteilung.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober -Magistratsrates

K. Appel , vom 11. Juni 1909, M . D. 2052/09 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 69) :

Der Herr Bürgermeister hat mit Verfügung vom 9. Juni 1909,
Pr .-Z . 8875 , angeordnet , daß alle Subventions -Angelegenheiten von der

Magistrats -Abteilung II zu behandeln sind ; diese Verfügung hat sofort in
Kraft zu treten.

Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilung II in der
Gcschäftseinteilnng hat demnach der letzte Absatz (Seite 15 ) zu lauten:

„Subventionen fiir Anstalten , Vereine u. dgl ."
Bei der Aufzählung der Agenden der Magistrats -Abteilungen III , IV,

IX , X , XI , XII , XV , XVII , XVIII und XXII hat der Absatz „Sub¬
ventionen . . ." zu entfallen.

»»
Dienstliche Stellung und Wirkungskreis der Direktion

der städtischen SteUwagcnnnternehmung.
Erlaß des Leiters des Magistrates , Ober-Magistratsrates

K. Appel,  vom 15. Juni 1909, M . D . 436/09 (Normalien¬
blatt des Magistrates Nr . 71) :

Der Gemeinderat hat zufolge Beschlusses vom 11 . Juni 1909 , Z . 2260,
nachstehende Bestimmungen über die dienstliche Stellung und den Wirkungskreis
der Direktion der städtischen Stellwagenunternehmung genehmigt:

Zur Leitung des Pferde -Stellwagenbctriebes , den die Firma „ Gemeinde
Wien — städtische Stellwagenunternehmung " mit I . Jänner 1909 übernommen
hat , wird eine „ Direktion der städtischen Stellwagenunternehmung " errichtet.

Diese Dienstesstelle untersteht unmittelbar der Magistrats -Direktion . Die
Kontrolle über ihre Buchführung und Geldgcbarung übt der Direktor der
Stadtbuchhaltnng nach den für die anderen städtischen Unternehmungen be¬
stehenden Vorschriften aus.

In Angelegenheiten , die der Genehmigung des Bürgermeisters oder der
Beschlußfassung dcS Stadtrates zu unterziehen sind, hat die Direktion der
städtischen Stellwagenunternehmung ihre Berichte und Anträge im Wege der
Magistrats -Direktion vorzulegen.

Der Direktion der städtischen Stellwagenunternehmung untersteht das
gesamte bei dieser Unternehmung verwendete Personale.

Der genannten Direktion wird im Geschäftsbereiche der städtischen Stcll-
wagenunternehmung folgender Wirkungskreis zugewiesen:

1. Die unmittelbare Durchführung des Betriebes der Unternehmung,
insbesondere die Besorgung des eigentlichen Betriebsdienstes , der damit zusammen¬
hängenden administrativen und Rechts -Angelegenheiten , des Buchhaltung ?- und
Kassadienstes , sowie die Instandhaltung der Betriebsmittel.

2 . Die Handhabung der Dienstvorschriften für das Personale , die Ans-
nähme des Personales — der Beamten und Beamtinnen aber nur , wenn ihr
ständiger Jahresbezug 1800 X nicht übersteigt — nach eingeholter Genehmigung
des Bürgermeisters , ferner bei den im Tag - oder Wochenlohne stehenden Be¬
diensteten (mit Einschluß der Arbeiter ), die Beförderung innerhalb der Kategorie
der Bediensteten und die Lösung des Dienstverhältnisses.

3 . Die Ausübung jener Rechte , welche der Firma „ Gemeinde Wien —
städtische Stellwagenunternehmung " statutengemäß im Unterstützungsvereine der
Beamten und Bediensteten und in der Betriebskrankenkassa der Vienna General
Omnibus Eompany Limited zusteheu.

4 . Die Verwaltung der Realitäten , die zur Unternehmung gehören , ins¬
besondere die Abschließnng oder Auflösung von Bestandverträgen , wenn der
jährliche Bestandzins 2000 X oder die Dauer des Vertrages drei Jahre nicht
überschreitet.

5. Die Bewilligung von Remunerationen und Aushilfen für das Personale
der Unternehmung bis zum Betrage von 200 X , jährlich wiederkehrende Aus¬
lagen bis zum Betrage von 400 X und einmalige Auslagen bis zum Betrage
von 4000 X , soferne diese Auslagen im Voranschläge bedeckt sind.

Ferner die Veräußerung von beweglichen Gegenständen der Unternehmung
im Werte von weniger als 100 X.

6. Die Verfassung und Vorlage der Voranschläge und Rechenschafts¬
berichte.

Verzeichnis der im Reichsgesetzblatte und im Landesge¬
setzblatte für Österreich unter der Enns im Jahre LSVS

publizierten Gesetze und Verordnungen.
V. Reichsgcsitzbtatt.

Nr . 77 . Gesetz vom 10 . Mai 1909 , betreffend die
Hinterlegung gerichtlich zu deponierender Wertpapiere bei der Landesbank des
Königreiches Böhmen.

Nr . 78 . Verordnung der Ministeriums des Innern
und des Ministeriums für Kultus und Unterricht vom
24 . Mai 1908 , womit der 8 20 der Ministerialverordnung vom
1. August 1900 , R .-G .-Bl . Nr . 133 , betreffend die Regelung des Stndien-
und Prüfungswesens für Lebensmittelexperten , abgeändert wird.



63Amtsblatt der k. k. Reichshaupt- und Residenzstadt Wien. — Nr. 52, 29. Juni 1909.

Nr . 70 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 27 . Mai 1909 , betreffend die Liste der Eisenbahnstrecken, auf
die das Internationale Übereinkommen über den Eisenbahnsrachtverkehr vom
14 . Oktober 1890 , R .-G .-Bl . Nr . 186 er 1892 , Anwendung findet.

Nr . 80 . Kundmachung des Ministeriums des
Innern im Einvernehmen mit dem Ministerium für
öffentliche Arbeiten vom 15. April 1909 , betreffend die
Richtigstellung von Fehlern in der Verlautbarung der Vereinbarungen , betreffend
die Internationale Union zum Schutze des gewerblichen Eigentums und die
Internationale Markenregistrierung , N .- G .-Bl . Nr . 266 vom Jahre 1908 , und
des Übereinkommens mit dem Deutschen Reiche zum gegenseitigen gewerblichen
Rechtsschutz vom 17 . November 1908 , R .-G .-Bl . Nr . 267.

Nr . 8t . Verordnung des Handelsministers im
Einvernehmen mit dem Minister des Innern vom
24 . Mai 1909 , mit welcher die gewerbliche Erzeugung von Zündwaren
an eine Konzession gebunden und für die Genehmigung der bezüglichen Bctriebs-
anlagen das Verfahren vorgezeichnet wird.

Nr . 82 . Verordnung des Justizministers vom
3 . Juni 1909 , über einen neuen Advokatentarif.

Nr . 83 . Kundmachung des Finanzministeriums
im Einvernehmen mit den Ministerien der Justiz und
des Innern 18. Mai 1909 , betreffend die Verwendbarkeit der vom
Wiener Bankvereine in Wien auf Grund des Z 6, P . 1, seines Statutes aus-
zugcbenden Bankschuldverschreibungen zur fruchtbringenden Anlegung von
Stiftungs -, Pupillar - und ähnlichen Kapitalien.

Nr . 84 . Kundmachung des Eisenbahnministeriums
vom 27 . Mai 1909 , betreffend die Abänderung der Bestimmungen des
8 II , Z . 2 und 3 der Allerhöchsten Konzessionsurkunde vom 13 . Jänner 1880,
R .-G .-Bl . Nr . 15 , für die Lokalbahn von Ischl nach Salzburg mit Abzweigung
nach Steindorf.

Nr . 85 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 5. Juni 1909 im Einvernehmen mit den Ministerien
des Innern , für Kultus und Unterricht , für öffent¬
liche Arbeiten , sowie mit dem Obersten Rechnungshof,
betreffend die Vorschriften zur Verhütung ungebührlicher Auszahlungen von
Versorgnngsgcnüssen.

Nr. 8t». Kundmachung des Finanzministeriums
vom 7. Juni 1909 , betreffend die Behandlung der mit einem Haller-
Versorgungs - oder Erzichungsstipendium bcteiltcn Personen.

Nr . 87 . Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Ackerbaues , des Innern und des Handels vom
14. Mai 1909 , betreffend die Ermächtigung desk. k. Nebcnzollamtes
Ebersdorf zur Abfertigung lebender Pflanzensendungcn.

Nr . 88 . Verordnung des Handelsministeriums
vom 5. Juni 1909 , mit welcher im Nachhaugc zur Polizeiordnung
für die Seehäfen vom 14 . März 1884 , N .-G .-Bl . Nr . 33 , und den Ver¬
ordnungen des Handelsministeriums vom 18 . April 1887 , R .-G .-Bl . Nr . 42,
vom 24 . Juli 1892 , R .-G .-Bl . Nr . 118 , und vom 1. Dezember >905 , R .-G .-
Bl . Nr . 182 , weitere Bestimmungen für den Hafen von Pola erlassen werden.

Nr . 80 . Kundmachung des Finanzministeriums
vom 5. Juni 1909 , betreffend die Umwandlung des Nebenzollamtcs
Thomasdorf in eine Zollexpositur.

Nr. 00 . Verordnung des Finanzministeriums vom
8 . Juui 1909 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer -Ein-
zahlnngstermine im Stcucreinhebungsbezirkc Pilgram in Böhmen.

Nr. OL. Verordnung der Ministerien der Finanzen,
des Handels und des Ackerbaues vom 18. Juni 1909,
betreffend die Abänderung einiger Bestimmunacn der Durchführungsvorschrift
zum Zvlltarifgesetze vom 13 . Februar 1906 , R .-G .-Bl . Nr . 22 , und der Er¬
läuterungen zum Zolltarife.

Nr. OS. Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
26. April 1909 , womit die Einreihung der Gemeinde Cormons in die
achte Klasse des Militärzinstarises verlantbart wird.

Nr . 03 . Kundmachung des Ministeriums für
Landesverteidigung und des Finanzministeriums vom
26 . April 1909 , womit die Einreihung der Gemeinde Rovigno in die
sechste Klasse des Militärzinstarifes verlautbart wird.

Nr . 04 . Verordnung des Handelsministeriums
^ im Einvernehmen mit dem Ministerium des Innern

und dem Finanzministerium vom 5. Juni 1909,
betreffend das Verbot des Hausierhandels im Gebiete des Knrbczirkes Meran
(Gemeindegcbiet von Grätsch , Meran , Obermais und Untermais ).

Nr . 05 . Verordnung des Finanzministeriums
vom 15. Juni 1909 , betreffend die Abänderung der Hauszinssteuer-
Einzahlungstermine im Steuereinhebungsbezirke Kratzau in Böhmen.

L. Landcsgeschblntt.

Nr . 67 . Gesetz vom 24 . April 1909 , wirksam für
das Erzherzogtum Österreich unter der Enns , womit einige Bestimmungen des
Gesetzes vom 30 . November 1907 , L.-G .-Bl . Nr . 171 , betreffend die gewerb¬
lichen Fortbildungsschulen in Niederösterreich , abgeändert werden.

Nr . 68 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 12. März
1909 , Z . X a - 96/12 , betreffend die Verlautbarung des Übereinkommens
wegen Regulierung des Muglbaches in den Gemeinden Groß -Mugl , Roseldorf
und Strcitdorf.

Nr . 60 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21 . Mai
1909 , Z . VI- 847/3 , betreffend die der Gemeinde Atzgersdorf erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von Beerdigungsgebühren.

Nr . 70 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21. Mai
1909, Z. VI-848,3, betreffend die der Gemeinde Langcnlois erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Beerdigungsgebühr.

Nr . 7L . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 21. Mai
1909,A.VI-849/3, betreffend die der Stadtgemcinde Laa an der Thaya
erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bcerdigungsgebühr.

Nr . 72 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 24 . Mai
1909 , Z. XVIb-290/4, betreffend die der Gemeinde Hadersdorf-Weid-
lingau erteilte Benillignng zur Einhebung von Musik - und Berschönerungs-
taxen und die hiefür erlassenen Einhebungsvorschriften.

Nr . 73 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 20. Mai
1909, Z. XVId-426/2, betreffend die der Gemeinde Wien erteilte Be¬
willigung , dem Wiener Fortbildungsschulfonds einen zirka 9300 m ? großen,
auf rund 810 .000 L geschätzten Baublock der Area des ausgelassenen Gnmpen-
dorfer Schlachthauses geschenkweise zn überlassen.

Nr . 74 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14. Mai
1909 , A . XVI b -459/6 , betreffend die Änderung des Namens der Olts¬
gemeinde Neustift bei Altlengbach im Gerichtsbezirke Neulengbach in „ Neustift-
Jnnermanzing " .

Nr . 75 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 13. Mai
1909 , Z . XVI b - 247/4 , betreffend die der Gemeinde Bogenneustedl-
Streifing erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten
Steuern übersteigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 76 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14. Mai
1909, Z. XVId-248/4, betreffend die der Gemeinde Manhartsbrunn
erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 77 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17. Mai
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1909, Z . XVId -249/4 , betreffend die der Gemeinde Köttlach erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 10V Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 78 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . Mai
1909, Z . XVI V-250/4 , betreffend die der Gemeinde Hautzendorf erteilte Be-
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern übersteigenden
Umlagen für das Jahr 1909.

Nr . 7S . Kundmachung des k> k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 20 . Mai
1909, A. XVI d 252/3 , betreffend die der Gemeinde Schirmannsreith
erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern j
übersteigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 80 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . Mai
1909, Z . XVI d-253/5 , betreffend die der Gemeinde Ober-Piesting er¬
teilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 81 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 18 . Mai
1909, Z . XVI d-265/4 , betreffend die der Gemeinde Drvß erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern übersteigenden
Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 82 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . Mai >
1909, Z . XVId -266/4 , betreffend die der Gemeinde Thaurcs erteilte Be¬
willigung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern übersteigenden
Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 83 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909 , Z . XVI d-268/4 , betreffend die der Gemeinde Klein-Göpsritz er¬
teilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 84 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14 . Mai
1909, Z . XVI b-269/4 , betreffend die der Gemeinde Scheideldorf er¬
teilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 85 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14 . Mai
1909, A. XVId -570/3 , betreffend die der Gemeinde Jllmanns erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 8V . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 17 . Mai
1909, A. XVId -271/2 , betreffend die der Gemeinde Eschabruck erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 87 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909 , Z . XVI d - 312/3 , betreffend die der Gemeinde Aalfang erteilte Be¬

willigung zur Einhebnng von 100 Prozent der direkten Steuern übersteigenden
Umlagen für das Jahr 1908.

Nr . 88 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 11 . Mai
1909, Z . XVl d-318/1 , betreffend die der Gemeinde Gaunersdorf erteilte
Bewilligung zur Forteinhebung einer Bierverbrauchsauflage von 3 L 40 ü
und einer Branntweinanflage von 6 L für die Jahre 1909 bis einschließlich 1911.

Nr . 8V . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909, Z . XVId -320/3 , betreffend die der Gemeinde Hamburg erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 L für die Jahre 1909
bis inklusive 1914.

Nr . SO. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909, A. XVI v .397/3 , betreffend die der Gemeinde Auerstal erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 L für die Jahre 1909,
1910 und 1911.

Nr . SI . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14 . Mai
1909, A. XVI d-399/1 , betreffend die der Gemeinde Fnchsenbigl erteilte
Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern über¬
steigenden Umlagen für das Jahr 1909.

Nr . SÄ. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 14 . Mai
1909, A. XVI d-401/1 , betreffend die der Gemeinde Manhartsbrunn
erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern
übersteigenden Umlagen für das Jahr 1909.

Nr . SK. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 7. Mai
1909, Z . XVI d 404/1 , betreffend die der Gemeinde Sollcnau erteilte Be¬
willigung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 L für die Jahre 1909
und 1910.

Nr . S4 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909, Z . XVI d-405/3 , betreffend die der Gemeinde Weißenbach erteilte Be¬
willigung von 100 Prozent der direkten Steuern übersteigenden Umlagen für
das Jahr 1909.

Nr . SS . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 19 . Mai
1909, Z . XVl d-477/1 , betreffend die der Gemeinde Bogensiedl-Streifing
erteilte Bewilligung zur Einhebung von 100 Prozent der direkten Steuern
übersteigenden Umlagen für das Jahr 1909.

Nr . SO. Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 20 . Mai
1909, A. XVId -478/3 , betreffend die der Gemeinde Theresienfeld erteilte
Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 3 L für die Jahre 1909
bis einfchbeßlich 1911.

Nr S7 . Kundmachung des k. k. Statthalters im
Erzherzogtum Österreich unter der Enns vom 20 . Mai
1909, Z . XVI d-479/1 , betreffend die der Gemeinde Brunn am Stein¬
felde erteilte Bewilligung zur Einhebung einer Bierauflage von 2 L für die
Jahre 1909 bis einschließlich 1911.

Herausgeber : Die Gemeinde Wien . — Verantwortlicher Redakteur : Magistratsrat August Joh . Stich.

Papier aus der k. k. priv . Pittener Papierfabrik . — Buchdrucker « E . Kainz vorm . I . B . Wallishausfer.


	Seite 51
	Seite 52
	Seite 53
	Seite 54
	Seite 55
	Seite 56
	Seite 57
	Seite 58
	Seite 59
	Seite 60
	Seite 61
	Seite 62
	Seite 63
	Seite 64

